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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Löbau,  
liebe Leserinnen und Leser des „Löbauer Stadtjournals“,
das Jahr 2022 neigt sich so langsam dem 
Ende entgegen und wir bewegen uns mit 
großen Schritten auf zwei Höhepunkte zum 
Jahresende zu: das Weihnachtsfest und die 
Feierlichkeiten zu Silvester. Erste Vorboten 
lassen sich bei einem Spaziergang durch 
unsere Löbauer Innenstadt bereits erken-
nen – ich denke da an unseren schönen 
Weihnachtsbaum inmitten des Altmark-
tes, aber auch an die festlich geschmück-
ten Fenster der Wohnungen und Häuser. 
Tausende kleine Lichter, Schwibbögen und 
Herrnhuter Sterne verleihen der Stadt ein 
besonderes Flair und tauchen sie in eine 
festliche, vorweihnachtliche Stimmung. 
Wohin wir auch blicken, das bevorstehen-
de Weihnachtsfest ist zum Greifen nah. 
Auch wenn Nachrichten, Fernsehsendun-
gen und Presseberichte uns aktuell ein düs-
teres Bild von der Welt zeichnen, gefühlt 
Krise auf Krise folgt und zahlreiche Men-
schen vor einer unsicheren Zukunft stehen, 
so ist die Weihnachtszeit immer wieder 
eine Möglichkeit, Sorgen und Leid hinter 
uns zu lassen, die kleinen, heimeligen Mo-
mente im Kreise unserer Familien zu ge-
nießen, einmal nicht an das Gestern und 
das Morgen zu denken, sondern den Mo-
ment der Ruhe und Besinnlichkeit wertzu-
schätzen. Richten wir unsere Blicke auf das 
Hier und Jetzt, schöpfen wir neue Kraft und 
wenn es die besinnliche Zeit trotzdem noch 
zulassen sollte, dann lassen Sie uns gemein-
sam voller Zuversicht und Optimismus das 
Gestalten der Zukunft angehen. 

Liebe Löbauerinnen und Löbauer, 
Das Weihnachtsfest, aber auch den bald an-
stehenden Jahreswechsel möchte ich zum 
Anlass nehmen, um mich bei Ihnen und 
all jenen zu bedanken, welche mich durch 
mein erstes Jahr als Oberbürgermeister der 

Großen Kreisstadt begleitet haben. Danke 
für Ihren Einsatz. Danke für Ihre Zeit. Dan-
ke für Ihr Vertrauen. Egal, ob als Mitglied 
der Stadtverwaltung, in unseren Kinderein-
richtungen oder als ehrenamtlich engagier-
te Bürgerinnen und Bürger in Freiwilliger 
Feuerwehr, in Sportvereinen, Kultureinrich-
tungen, sozialen Bereichen, Stadt- und Ort-
schaftsrat oder den Kirchgemeinden. Sie 
alle haben einen wichtigen Beitrag für ein 
lebens- und liebenswertes Löbau geleistet.
Wenige Zeilen zuvor habe ich Sie gebe-
ten, die Weihnachtszeit dafür zu nutzen, 
um Ruhe und Besinnlichkeit im Kreise Ih-
rer Familien zu genießen. Doch wir sollten 
auch diejenigen Menschen nicht verges-
sen, die an Heiligabend oder zum Jahres-
wechsel dafür sorgen, dass Kranken oder 
Hilfsbedürftigen geholfen wird oder die im 
Schichtsystem ihren normalen Dienst aus-
üben müssen. Ihnen allen, Ihren Familien 
und Freunden wünsche ich friedvolle und 

besinnliche Weihnachtstage und einen gu-
ten Rutsch in das neue Jahr.
Bevor Sie nun die erste Seite dieses Stadt-
journals umblättern, möchte ich Sie noch 
recht herzlich einladen, unseren Löbauer 
Weihnachtsmarkt zu besuchen. Vom 8. bis 
11. Dezember bieten wir Ihnen ein vielfälti-
ges Programm auf dem Altmarkt. Auf Seite 
35 finden Sie  dazu alle wichtigen Informa-
tionen. Ich würde mich freuen, Sie zur Er-
öffnung des Weihnachtsmarktes und zum 
Anschnitt des Riesenstollens begrüßen zu 
dürfen.

Ihr Oberbürgermeister
Albrecht Gubsch

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Löbau

Bäume auch zum Selberschlagen –  
frischer geht‘s nicht

Cl.-D. Dornig, Scheune, Neudörfel 21 b
02708 Löbau/OT Ebersdorf 

Ab  04.12.22 täglich
von 9 –16 Uhr

Ich wünsche Ihnen allen,  
Ihren Familien und Ihren  
Freunden geruhsame, friedvolle  
Weihnachtstage und einen guten  
Start in ein hoffentlich gesundes  
und glückliches Jahr 2023. 
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Amtsblatt der Großen Kreisstadt Löbau
mit den Stadtteilen von Löbau und den 
Mitteilungen/Informationen der Woh-
nungsverwaltung und Bau GmbH Löbau, 
der Stadtwerke Löbau GmbH und des  
AZV Löbau-Nord.

www.loebau.de

FÖRDERREGION

Folgen Sie der Stadt Löbau 
auf www.facebook.de

Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung 
Löbau:
Montag 9.00 –12.00 Uhr

Dienstag    9.00 –12.00 Uhr und
 14.00 –18.00 Uhr

Mittwoch   keine Sprechzeit

Donnerstag  9.00 –12.00 Uhr und
 14.00 –16.00 Uhr

Freitag 9.00 –12.00 Uhr

Altmarkt 1, 02708 Löbau 
Telefon: 0 35 85 / 4 50- 0
E-Mail: info@loebau.de
Web: www.loebau.de

Beschlüsse des Stadtrates der Großen Kreisstadt 
Löbau vom 03.11.2022
Beschluss Nr. 26/2022/SR

Beschlussgegenstand
Verordnung der Großen Kreisstadt Lö-
bau zum Sächsischen Ladenöffnungs-
gesetz über verkaufsoffene Sonntage im 
Jahr 2022
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau 
beschließt in seiner Sitzung am 03.11.2022 
die Verordnung der Großen Kreisstadt Lö-
bau zum Sächsischen Ladenöffnungsge-
setz über verkaufsoffene Sonntage im Jahr 
2022.
Die Bekanntmachung der Verordnung der 
Großen Kreisstadt Löbau zum Sächsischen 
Ladenöffnungsgesetz über verkaufsoffe-
ne Sonntage im Jahr 2022 erfolgt in diesem 
Amtsblatt Seite 4.
----------------------------------------------------

Beschluss Nr. 27/2022/SR

Beschlussgegenstand
Elternbeitragssatzung
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau 
beschließt in seiner Sitzung am 03. Novem-
ber 2022 auf der Grundlage des § 4 Abs. 
1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO), der §§ 2 und 9 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächKAG) sowie des Sächsischen Geset-
zes zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen (SächsKitaG) die Satzung 
der Großen Kreisstadt Löbau über die Er-
hebung von Elternbeiträgen und weiteren 
Entgelten für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege.
Die Bekanntmachung der Elternbeitragssat-
zung erfolgt in diesem Amtsblatt Seite 5.
----------------------------------------------------

Beschluss Nr. 28/2022/SR

Beschlussgegenstand
1. Änderungssatzung der Schulräume- 
und Sportstättensatzung
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau 
beschließt in seiner Sitzung am 03. No-
vember 2022 die 1. Änderungssatzung der 
Schulräume- und Sportstättensatzung der 
Großen Kreisstadt Löbau mit Beschluss vom 
05.11.2015.
Die Bekanntmachung der 1. Änderungssat-
zung der Schulräume- und Sportstättensat-
zung erfolgt in diesem Amtsblatt Seite 6.

----------------------------------------------------

Die 31. Sitzung des Stadtrates findet am 
Donnerstag, den 01.12.2022, 18:00 Uhr, im 
Ratssaal des Rathauses, Altmarkt 1, statt.
Die 32. Sitzung des Hauptausschusses fin-
det am Dienstag, den 13.12.2022, 17:00 
Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Altmarkt 
1, statt. 
Die 32. Sitzung des Stadtrates findet am 
Donnerstag, den 05.01.2023, 18:30 Uhr, im 
Ratssaal des Rathauses, Altmarkt 1, statt.

Die Tagesordnung des Stadtrates (auch un-
ter www.loebau.de „Stadtrat“) wird an der 
Bekanntmachungstafel im Eingangsbereich 
des Rathauses Löbau bekannt gegeben.

www.loebau.de „Stadtrat“

Termine Stadtrats- und 
Ausschusssitzungen

Stadtrat und Stadtverwaltung
Fundbüro 

In der Zeit vom 14.10.2022 bis 09.11.2022 
wurden folgende Fundsachen abgegeben:

1 Schlüsselbund mit 7 Schlüsseln am 
Schlüsselring
gefunden am: 17.10.2022
Fundort:   Bahnhofstraße (Sport-

Heinze)

1 Schlüssel mit grünem Band „Carlsberg 
Coach“
gefunden am: 11.10.2022
Fundort:  Innere Zittauer Straße

1 Fitness-Armbanduhr „VITALmaxx“, 
schwarzes Armband
gefunden am: 21.10.2022
Fundort:   Jägerstraße / Zufahrt 

Georgewitzer Straße

Diese Fundsachen sind in der Stadtver-
waltung Löbau, Ordnungsverwaltung, 
Zimmer S 2.05, Altmarkt 17, 02708 Löbau,  
Tel.: 03585/450310 abzuholen.
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Ortschaftsrat Rosenhain
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Rosenhain findet am 

Dienstag, den  
14. Dezember 2022 um 19.00 Uhr

im Vereinsraum der Sporthalle Rosenhain 
statt. 
Der Ortschaftsrat Rosenhain wünscht al-
len Bürgern ein gesegnetes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Friedhelm Gerlich 
Ortsvorsteher

Ortschaftsrat Kittlitz
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Kittlitz findet am

Montag, den 
05. Dezember 2022 um 19.30 Uhr

im Vereinshaus Georgewitz statt.
Die Bürgersprechstunde findet am Diens-
tag, den 06. November in der Zeit von 
18.00 bis 20.00 Uhr im Schloss Kittlitz statt.

Bernd Schild 
Ortsvorsteher

Verordnung der Großen Kreisstadt Löbau 
zum Sächsischen Ladenöffnungsgesetz über  
verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2022
Aufgrund von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Ladenöffnungsgesetz – 
SächsLadÖffG) vom 01. Dezember 2010 
(SächsGVBl. S. 338), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 5. November 2020 (Sächs-
GVBl. S. 589) hat der Stadtrat der Großen 
Kreisstadt Löbau folgende Verordnung er-
lassen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Öffnung von 
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass
an Sonntagen im Gebiet der historischen 
Altstadt von Löbau im Jahr 2022.

§ 2
Verkaufsoffene Sonntage

In der Stadt Löbau dürfen Verkaufsstellen 
an folgenden Sonntagen des Jahres
2022 zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr ge-
öffnet sein:

a) 27.11.2022 (Anlass: Wichteltag)
b)  11.12.2022 (Anlass: Weihnachts-

markt)

§ 3
In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 

ausgefertigt am:

Löbau, den 04.11.2022

Albrecht Gubsch
Oberbürgermeister

Öffnungszeiten Stadtverwaltung Löbau 
Weihnachten/Jahreswechsel

Die Stadtverwaltung Löbau ist am Diens-
tag, den 27.12. und Donnerstag, den 
29.12.22 in der Zeit von 09:00 bis 12:00 
und 14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.
Am 28.12. und 30.12.2022 ist die Stadtver-
waltung geschlossen.
In den nachfolgenden Bereichen sind be-
sondere Öffnungszeiten festgelegt:

Standesamt:  Termine nur nach vorhe-
riger Vereinbarung.

Meldebehörde:
27.12.22   09:00 – 12:00 Uhr und 

14:00 – 18:00 Uhr
28.12.22  geschlossen
29.12.22   09:00 – 12:00 Uhr und 

14:00 – 16:00 Uhr 
30.12.22  09:00 – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Tourist-Information
Wichteltag  14.00 – 17.00 Uhr   
Weihnachtsmarkt 13.00 – 18.00 Uhr    
23.12.22  10.00 – 16.00 Uhr
   

Zwischen den Jahren:  
27. bis 30.12.2022    10.00 – 16.00 Uhr
 
Silvester/Neujahr 
31.12.2019 - 01.01.2022  geschlossen
02.01./03.01.2022    geschlossen/ 

Inventur

Öffnungszeiten Stadtmuseum     
23.12.22 bis 25.12.22  geschlossen
26.12.22 bis 30.12.22   13-17 Uhr   

geöffnet
31.12.22 und 01.01.23  geschlossen   

Ab dem 2. Januar 2023 gelten im Stadtmu-
seum wieder die regulären Öffnungszeiten  
(Montag geschlossen, Dienstag - Freitag 
10.00 – 17.00 Uhr, Samstag und Sonntag 
13.00 – 17.00 Uhr).

Herzliche Einladung 
 zur Weihnachtsfeier 
in der Ortschaft  
Rosenhain
Am Donnerstag, dem 08.12.2022, um  
14 Uhr sind alle Rentner, Rentnerinnen, Vor-
ruheständler und Vorruheständlerinnen 
des Ortsteiles Rosenhain ganz herzlich zur 
traditionellen Weihnachtsfeier in die Turn-
halle Rosenhain eingeladen, um gemein-
sam ein paar besinnliche Stunden bei Ker-
zenschein zu verleben.
Das Organisationsteam wird alle Vorberei-
tungen für Sie treffen.
Es besteht die Möglichkeit, einen Fahr-
dienst in Anspruch zu nehmen:
•  13.15 Uhr Buswendeplatz Wendisch – 

Paulsdorf
•  13.30 Uhr ehemaliges Gemeindeamt
Wir bitten Sie, Ihre Fahrwünsche bei der 
Stadtverwaltung Löbau,
Allgemeine Verwaltung, Frau Moser,   
Tel. 03585 – 450112,  anzumelden.
Allen Senioren, denen eine Teilnahme an 
der Weihnachtsfeier leider nicht möglich 
ist, wünschen wir auf diesem Wege bereits 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesun-
des Neues Jahr 2023.

 Ihr Organisationsteam 
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Satzung der Großen Kreisstadt Löbau  
über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten 
für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und  
in Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO), der §§ 2 und 9 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächKAG) 
sowie des Sächsischen Gesetzes zur För-
derung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen (SächsKitaG) hat der Stadtrat der Gro-
ßen Kreisstadt Löbau in seiner Sitzung am 
03. November 2022 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1)  Diese Satzung gilt für Personensorgebe-
rechtigte, deren Kinder in Kindertages-
einrichtungen in Trägerschaft der Stadt 
Löbau oder in Kindertagespflege im Ge-
biet der Stadt Löbau im Sinne von § 1 
SächsKitaG betreut werden.

(2)  Für Personensorgeberechtigte, deren 
Kinder in Kindertageseinrichtungen in 
freier Trägerschaft betreut werden, gilt 
§ 4 der Satzung.

§ 2
Pflicht zur Zahlung des Elternbeitrages, 

weitere Entgelte
(1)  Für die Betreuung von Kindern in Kinder-

tageseinrichtungen bzw. Kindertages-
pflege erhebt die Stadt Löbau auf der 
Grundlage eines privatrechtlichen Be-
treuungsvertrages Elternbeiträge und 
weitere Entgelte.

(2)  Die Pflicht zur Zahlung der Elternbeiträ-
ge entsteht bei der Aufnahme eines Kin-
des in eine Kindertageseinrichtung bzw. 
Kindertagespflege mit dem Beginn des 
Monats, in dem das Kind in die Einrich-
tung aufgenommen wird. Sie endet mit 
dem Ende des Monats, in dem das Kind 
letztmalig die Kindertageseinrichtung 
bzw. Kindertagespflege besucht bzw. 
zum Ende der Kündigungsfrist.

(3)  Im Falle des Wechsels der Betreuungs-
art innerhalb der Einrichtung, der nicht 
zum Monatsersten erfolgt, wird der El-
ternbeitrag für die überwiegende Be-
treuungsart erhoben.

(4)  Die Pflicht zur Zahlung weiterer Entgel-
te bzw. Elternbeiträge gemäß § 4 ent-
steht mit der Inanspruchnahme der Be-
treuung.

(5)  Krankheit, Kur und Urlaub des betreu-
ten Kindes führen bei laufenden Betreu-
ungsverträgen nicht zu einer Minderung 
bzw. einem Wegfall des Elternbeitra-
ges. Gleiches gilt für vorübergehende 

Betriebsferien und die zeitweise Schlie-
ßung der Kindertageseinrichtung bzw. 
Kindertagespflege, welche die Dauer 
von einem Monat nicht überschreitet.

§ 3
Abgabenschuldner

Schuldner des Elternbeitrages und der wei-
teren Entgelte sind die Personensorgebe-
rechtigten. Bei einer Mehrheit von Perso-
nensorgeberechtigten haften diese als 
Gesamtschuldner.

§ 4
Höhe der Elternbeiträge und weiteren 

Entgelte
(1)  Die Berechnungsgrundlage für die El-

ternbeiträge sind die zuletzt bekannt 
gemachten durchschnittlichen Betriebs-
kosten eines Platzes je Einrichtungsart, 
ohne die Aufwendungen für Abschrei-
bungen, Zinsen und Miete.

(2)  Berechnungsgrundlage für die weiteren 
Entgelte sind bei der Inanspruchnahme 
zusätzlicher Betreuungszeiten innerhalb 
der Öffnungszeit der Einrichtung die zu-
letzt bekannt gemachten Betriebskos-
ten, im Übrigen die tatsächlich entste-
henden Aufwendungen.

(3)  Für Eltern mit mehreren Kindern, die 
gleichzeitig eine Kindertageseinrich-
tung bzw. Kindertagespflege besuchen, 
ermäßigt sich der Elternbeitrag für die 
Betreuung der weiteren Kinder gemäß 
§ 15 Abs. 1 SächsKitaG wie folgt
(das älteste Kind ist immer das 1. Kind, 
danach dem Alter entsprechend):
- 2. Kind um 30 %
- 3. Kind um 70 %
- 4. Kind und weitere um 90 %

(4)  Für Alleinerziehende mit mehreren Kin-
dern, die gleichzeitig eine Kindertages-
einrichtung bzw. Kindertagespflege be-
suchen, ermäßigt sich der Elternbeitrag 
gemäß § 15 Abs. 1 SächsKitaG wie folgt 
(das älteste Kind ist immer das 1. Kind, 
danach dem Alter entsprechend):
- 1. Kind um 5 %
- 2. Kind um 35 %
- 3. Kind um 75 %
- 4. Kind und weitere um 95 %
Alleinerziehende sind Personensorge-
berechtigte, die mit einem oder mehre-
ren Kindern ohne anderen Erwachsenen 
allein in einem Haushalt zusammen le-

ben und allein für die Pflege und Erzie-
hung des Kindes oder der Kinder sorgen.

(5)  Für Gastkinder werden Elternbeiträge 
erhoben. Gastkinder sind Kinder, die in 
Ausnahmefällen für eine tageweise Be-
treuung einen Gastplatz in Kindertages-
einrichtungen bzw. Kindertagespflege 
in Anspruch nehmen, wenn in der Ein-
richtung freie Plätze bestehen und da-
durch kein zusätzlicher Personalbedarf 
im Sinne von § 12 Abs. 2 SächsKitaG ent-
steht. Auch Kinder, die Freizeitangebo-
te des Hortes zeitweilig nutzen wollen, 
sind Gastkinder. Es besteht kein An-
spruch auf eine Gastkindbetreuung.

(6)  Wird die vertraglich vereinbarte Betreu-
ungszeit überschritten, werden weitere 
Entgelte als Mehrbetreuung erhoben. Es 
besteht kein Anspruch auf eine Mehr-
betreuung.

(7)  Die ungekürzten Elternbeiträge gemäß 
§ 15 Abs. 2 SächsKitaG werden wie folgt 
festgelegt:
1. Betreuung in der Kinderkrippe (9h)  15 %
2. Betreuung im Kindergarten (9h)  20 %
3. Betreuung im Hort (6h)  20 %
der zuletzt nach § 14 SächsKitaG be-
kannt gemachten Betriebskosten eines 
Platzes der jeweiligen Einrichtungsart.
Die absoluten Beträge werden jährlich 
nach Abstimmung mit den Einrichtungs-
trägern und dem örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe gemäß § 15 Abs. 
1 Satz 1 SächsKitaG, jeweils mit Wirkung 
für das folgende Kalenderjahr durch die 
Stadt Löbau in einer Elternbeitragsüber-
sicht öffentlich bekannt gegeben.

(8)  Die Elternbeiträge werden mathema-
tisch auf volle Euro gerundet.

§ 5
Festsetzung, Fälligkeit und Entrichtung 

der Elternbeiträge und weiteren  
Entgelte

(1)  Die Höhe des Elternbeitrages und der 
weiteren Entgelte wird durch Rechnung 
festgesetzt.

(2)  Der Elternbeitrag ist jeweils am 1. eines 
Monats für den laufenden Monat fäl-
lig, frühestens jedoch 14 Tage nach Be-
kanntgabe der Rechnung.

(3)  Die weiteren Entgelte und der Elternbei-
trag für Gastkinder werden am Ende des 
Monats für den abgelaufenen Monat fäl-
lig, frühestens jedoch 14 Tage nach Be-
kanntgabe der Rechnung.
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§ 6

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Großen 
Kreisstadt Löbau über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Betreuung und 
Förderung von Kindern in Kindertagesein-
richtungen und in Kindertagespflege (El-
ternbeitragssatzung) mit Beschluss vom 
02.07.2015 und die 1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Großen Kreisstadt Löbau 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für 
die Betreuung und Förderung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege (Elternbeitragssatzung) mit Be-
schluss vom 02.12.2021 außer Kraft.

ausgefertigt am: 

Löbau, 04.11.2022

Albrecht Gubsch

Oberbürgermeister

Hinweis: 

Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

 

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 
fehlerhaft erfolgt ist, 

2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen, die Genehmigung oder die  
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 (SächsGemO) wegen  
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat         oder 

b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 oder 
3 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. 

 

1. Änderungssatzung zur Satzung der Großen 
Kreisstadt Löbau über die Benutzung und über  
die Erhebung von Entgelten für städtische  
Schulräume und Sportstätten
(Schulräume- und Sportstättensatzung)

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Lö-
bau hat in seiner Sitzung am 03. Novem-
ber 2022 auf der Grundlage des § 4 Abs. 
1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) und der §§ 2 und 9 
des Sächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (SächKAG) die 1. Änderungssatzung der 
Schulräume- und Sportstättensatzung der 
Großen Kreisstadt Löbau vom 05.11.2015 
beschlossen:

Artikel 1
§ 7 Absatz 7 wird neu hinzugefügt:
(7) Die in der Anlage „Entgeltverzeichnis“ 
genannten Beträge für Sportstätten sind 
Bruttobeträge einschließlich der Mehrwert-
steuer in Höhe von 19 %.

Artikel 2
In der Anlage „Entgeltverzeichnis“ werden 
folgende neue Beträge festgelegt:

1. Sportstätten
1.1.  Sporthallen (bis 250 qm) 

pro Stunde:  20,00 €

1.2.  Sporthallen (250 qm bis 500 qm) 
pro Stunde:  20,00 €

1.3.  Sporthallen (500 qm bis 750 qm) 
pro Stunde:  35,00 €

1.4.  Sporthallen (ab 750 qm) 
pro Stunde:  45,00 €

Artikel 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

ausgefertigt am: 

Löbau, 04.11.2022

 
Albrecht Gubsch
Oberbürgermeister

Hinweis: 
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die  
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 (SächsGemO) wegen  
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat         oder 
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschriften gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 oder 
3 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. 

 Gartenservice rund um‘s Haus
 Haushaltsauflösungen u. Beräumung
 Gartengestaltung im kleinen Rahmen
 kleine Reparaturen u. Abrissarbeiten
 Baumfällung 
 und Weiteres auf Anfrage

  Der Laden für Sammler, Bastler und Leute,  
die alte Dinge lieben

  An- und Verkauf von antik  
bis gut gebraucht

  Haushaltsauflösungen und  
Beräumung jeglicherArt

Laden: Montag u. Donnerstag:  
09.00-17.00 Uhr und nach Vereinbarung

Am Löbauer Wasser 2 • 02708 Georgewitz
(ehemals Automatendienst Locke)
Tel./Fax 03585 / 44 63 088 • Funk 0162/71 50 27 4 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 Anzeige
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Elternbeitragsübersicht 2023 
Gemäß § 4 Absatz 7 der Elternbeitragssatzung der Stadt Löbau, werden die zur Betreuung von Kindern zu 
entrichtenden Elternbeiträge ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

1. Betriebskosten

Betreuungsart Stunden Platzkosten Elternanteil

Kinderkrippe 9 Stunden  1.364 € 15%

Kindergarten 9 Stunden  568 € 20%

Hort 6 Stunden  307 € 20%

2. Elternbeiträge

Kinderkrippe
4,5 Stunden 6 Stunden 7,5 Stunden 9 Stunden 10 Stunden

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

1. Kind  102 €  97 €  136 €  130 €  170 €  162 €  205 €  194 €  227 €  216 € 

2. Kind  72 €  66 €  95 €  89 €  119 €  111 €  143 €  133 €  159 €  148 € 

3. Kind  31 €  26 €  41 €  34 €  51 €  43 €  61 €  51 €  68 €  57 € 

ab dem 4. Kind  10 €  5 €  14 €  7 €  17 €  9 €  20 €  10 €  23 €  11 € 

Kindergarten
4,5 Stunden 6 Stunden 7,5 Stunden 9 Stunden 10 Stunden

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

1. Kind  57 €  54 €  76 €  72 €  95 €  90 €  114 €  108 €  126 €  120 € 

2. Kind  40 €  37 €  53 €  49 €  66 €  62 €  80 €  74 €  88 €  82 € 

3. Kind  17 €  14 €  23 €  19 €  28 €  24 €  34 €  28 €  38 €  32 € 

ab dem 4. Kind  6 €  3 €  8 €  4 €  9 €  5 €  11 €  6 €  13 €  6 € 

Hort
6 Stunden

vollständige 
Familie

Allein- 
erziehend

1. Kind  61 €  58 € 

2. Kind  43 €  40 € 

3. Kind  18 €  15 € 

ab dem 4. Kind  6 €  3 € 

3. weitere Entgelte

Art 0,5 Stunden Tag

Mehrbetreuung  2 €  - € 

Gastkind  - €  8 € 

Öffnungszeit hinaus  - €  10 € 

4. weitere Entgelte für städtische Einrichtungen

Art Monat

Getränkebeitrag  3 € 

Gruppenbeitrag  2 € 

Albrecht Gubsch
Oberbürgermeister

Löbau, 04.11.2022
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Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG  
der Stadt Löbau für das Jahr 2021
1.  Kindertageseinrichtungen
1.1.  Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h in € Kindergarten 9 h in € Hort 6 h in €
erforderliche 
Personalkosten 1.042,18 434,24 234,49

erforderliche 
Sachkosten 321,70 134,04 72,38

Erforderliche Personal- 
und Sachkosten 1.363,88 568,28 306,87

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung 
im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h in €
Kindergarten 9 h in €

Hort 6 h in €
vor SVJ* im SVJ*

Landeszuschuss 246,50 246,50 246,50 164,33

Elternbeitrag
(ungekürzt) 175,00 100,00 100,00 52,00

Gemeinde (inkl. Eigenan-
teil freier Träger) 942,38 221,78 221,78 87,54

1.3.     Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und Miete 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

Aufwendungen in €
Abschreibungen 8.171,62
Zinsen 0,00
Miete 1.640,24
Gesamt 9.811,86

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat

Krippe 9 h in € Kindergarten 9 h in € Hort 6 h in €

Gesamtaufwendungen
je Platz und Monat 27,72 11,55 6,24

2.     Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1.   laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h in €

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand (§ 23 Abs. 
2 Nr. 1 SGB VIII) 84,00

Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB 
VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung für mittelbare päda-
gogische Tätigkeiten

501,00

durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Unfallversi-
cherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 
3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 
Nr. 4 SGB VIII)

74,36

= laufende Geldleistung  659,36

Freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. 
für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung 
durch freie Träger)

62,50

= Kosten Kindertagespflege insgesamt 721,86

2.2.  Deckung der laufenden Geldleistung- bzw. – sofern relevant der Kosten   
Kindertagespflege insgesamt – je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h in €
Landeszuschuss 281,50
Elternbeitrag (ungekürzt) 175,00
Gemeinde 265,36

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr

Löbau, den 28.06.2022  Albrecht Gubsch
    Oberbürgermeister

„Grüner“ Faden zum  
Wichteltag
Der diesjährige Wichteltag der Löbauer 
Werbegemeinschaft am Sonntag, dem 
27.11.2022 bekommt erstmalig einen be-
sonderen roten Faden – oder besser ge-
sagt „grünen Faden“. Einen herzlichen Dank 
an die Stadtverwaltung Löbau sowie den 
Stadtforst, welcher kleine Weihnachtsbäu-
me zur Dekoration der gesamten Innen-
stadt bereitstellt. Die Dekoration dieser 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der Werbe-
gemeinschaft, des Citymanagements so-
wie Kindertageseinrichtungen und sozi-
alen Einrichtungen in und um Löbau. Ein 
großer Dank geht demnach an alle fleißi-
gen Bastler:

• Kita „Am Löbauer Berg“

• Kita „Dreikäsehoch“

• Kita „Stadtzwerge“

• Heinrich-Pestalozzi-Oberschule

• Einrichtungen der AWO Oberlausitz

• Cunnersdorfer Knirpsenhäus´l

• DRK Kreisverband Löbau

• W & N Lebensräume - Heim Anna Gertrud

•  Sächsisches Krankenhaus   
Großschweidnitz 

• Café Lücke – BBZ Bautzen

Die Bäume werden voraussichtlich ab dem 
19.12.2022 an das DRK Löbau übergeben 
und für eine Spendenaktion der Kleider-
kammer Löbau bereitgestellt.

Wir freuen uns auf viele staunende Augen.

Ihre Werbegemeinschaft Löbau & 

Citymanagerin Sarah Weiß

Das Stadtjournal kann  
auch online auf  
www.loebau.de  

unter dem Punkt  
„Bürgerservice &  

Verwaltung“  
gelesen werden
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Wir wünschen 
unseren Kunden
ein friedliches 
Weihnachtsfest & ein 
gesundes neues Jahr.

Rohr- und Kanalservice
Berndt Löbau GmbH
Herwigsdorfer Str. 43 
02708 Löbau
Tel. (03585) 46 82 15-0
www.rks-berndt.de

LOTHAR WÜNSCHE  Inh. J. Kuttig

Sanitär · Gas · Wasser · Installation

·  Fachbetrieb für senioren- und behinderten- 
gerechte Installation - sowie Bäder

· Verkauf und Installation von Gasgeräten
· Badmodernisierung und -umbau (Alt-/Neubau)
. Sanitärinstallation, Gas- und Wasseranlagen
· Fachbetrieb für Gassicherheitsprüfung

Havarie-Notruf: 01 79 / 20 50 663
Altlöbauer Straße 31 · 02708 Löbau
Tel. 0 35 85 / 48 23 21 · E-Mail jenskuttig@web.de

Der Installateur - 

so wichtig wie 

das Wasser!

Richard-Müller-Str. 80 b
02708 Löbau

Tel.: 03585 86 16 16
Fax: 03585 86 16 17

office@swoboda-gmbh.de
www.swoboda-gmbh.de

• Installation von Heizungsanlagen aller Energieträger 
• Bad- u. Sanitärinstallation • Werksdienst BUDERUS 
• Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen 

SWOBODA

24-Stunden-Havariedienst: 0178 694 01 74

Wir wünschen allen Kunden ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Geöffnet täglich 14.00 bis 17.30 Uhr u. nach Vereinbarung  
Mittwoch Ruhetag 
Teichgasse 3 • 02708 Löbau
Telefon 03585/4 13 80 41 
Handy 0172/8 98 30 03
www.pension-cafe-loebau.de

All unseren Gästen  
wünschen wir ein

glückliches Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.

 Anzeigen

www.wirsindloebau.de
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Herwigsdorfer Str. 42 • 02708 Löbau

 01 52 / 22 56 37 88

Mail: design-maler@gmx.de

Renovierungs- und 
Fußbodenlegearbeiten

Wir wünschen allen Kunden 
und Geschäftspartnern ein  
frohes Fest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2023.

O-SEE Challenge 2023 im Naturpark Zittauer Gebirge wieder mit Status einer 
Deutschen Meisterschaft
Eine hochklassige Deutsche Meisterschaft 
Cross-Triathlon, eine enorme internationa-
le Beteiligung beim XTERRA Germany, ein 
spannendes und medial gut in Szene ge-
setztes Short Track-Rennen als Opener am 
Freitag und viele schöne Momente bei den 
volkssportlich geprägten Wettkämpfen, 
das war die O-SEE Challenge 2022. Viele ha-
ben die strahlenden, schlammverschmier-
ten Gesichter beim Zieleinlauf noch in gu-
ter Erinnerung.
Diese Szenerie kann sich 2023 genauso 

wiederholen, denn wieder lädt der Natur-
park Zittauer Gebirge ein - zur O-SEE Chal-
lenge 2023 vom 18.-20. August 2023.
Und wieder hat die Deutsche Triathlon Uni-
on, die Deutsche Meisterschaft Cross-Tri-
athlon an den O-SEE vergeben und den O-
SEE Sports e. V. als Gastgeber ausgewählt. 
Man vertraut also wieder auf das unver-
gleichliche Feeling, die Professionalität 
und Zuverlässigkeit, verbunden mit Leiden-
schaft, Engagement, Lust und einen guten 
Portion Partylaune.

Damit verwandelt sich am dritten August-
wochenende das Zittauer Gebirge wieder 
in ein Wettkampfareal auf Weltniveau und 
mit internationalem Wettkampfflair, da 
der Hauptwettkampf neben der DM-Wer-
tung auch wieder als Qualifikationslauf zur 
XTERRA-Weltmeisterschaft genutzt wer-
den kann.
Wir dürfen uns gemeinsam auf das nächste 
großartige Cross-Triathlon-Event freuen…

Nationale und Internationale 
Schüttguttransporte

Kontakt:

Büro Kittlitz • Am Flössel 10

Am Wohlaer Berg 8 • 02708 Löbau 
Tel.: (03585) 41 01 50 
Mobil: 0151 182 017 60 
Fax: (03585) 41 01 53

E-Mail: info@auersch.de 
Web: www.auersch.de 

Wir wünschen unseren Kunden 
ein schönes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

 Anzeigen

eihnachtenFROHE

&
EIN GUTES NEUES JAHR

W
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und viele 

schöne Momente sollen Sie im neuen Jahr begleiten.
Viele Grüße und erholsame Feiertage wünscht Ihnen 

und Ihren Familien das gesamte Team der

• 02.12.  2000 Uhr 
Kino für Frauen: „Woman“ 

• 09.12.  1600 Uhr 
Kino: „Der Fuchs und das Mädchen“ 

• 09.12.  2000 Uhr 
Kino: „Joker“ 

• Lebendiger Adventskalender  
am 16.12.  
1500 Uhr Basteln im Makerspace 
1600 Uhr: Mitmachchor 

• Lebendiger Adventskalender  
am 21.12. 
1500 Uhr Kurzfilme für Kinder 
1900 Uhr Programm „Kurz.Film.Tour2022“

Programm zum Jahresabschluss 2022 

Das Kinoprogramm im letzten Monat des Jahres 
umfasst am 09.12. noch ein Kinderkino am Nachmittag 
mit dem Film „Der Fuchs und das Mädchen“ und dem 
Blockbuster „Joker“ am Abend. Außerdem findet das 3. 
Kino für Frauen mit dem Film „Woman“ statt - nach dem 
großen Zuspruch bei den ersten Veranstaltungen 
freuen wir uns schon auf die Fortsetzung. 

Beim lebendigen Adventskalender sind wir an zwei 
Tagen beteiligt: 
Am 16.12. können zuerst im Makerspace 
Weihnachtsgeschenke und Deko mit 3DDrucker und 
Lasercutter hergestellt werden. Ab 1600 Uhr findet für 
alle Interessierten und unabhängig von bisherigen 
Erfahrungen ein Mitmach-Chor statt.  
Am 21.12. schließen wir das Jahr fast schon traditionell 
mit dem Kurzfilmtag am kürzesten Tag des Jahres ab. 
Ab 1500 Uhr läuft ein Programm für Kinder ab 4 Jahre 
und 1900 Uhr das Programm mit den Nominierten des 
deutschen Kurzfilmpreises. 

LÖBAULEBT e.V. 
Bahnhofstraße 26, 02708 Löbau 

www.loebaulebt.de 
info@loebaulebt.de / 0179 66 02 977

Veranstaltungen im Dezember bei LÖBAULEBT 
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Fraktionen im Löbauer Stadtrat

 

 

Liebe Löbauerinnen und Löbauer, ein ereignis-
reiches Jahr 2022 geht zu Ende. Die Coronapan-
demie hatte uns noch immer im Griff, gönnte 
uns aber schon die ersten Lockerungen zur Jah-
resmitte. Inzwischen sieht es – zumindest für uns 
Privatpersonen – schon entspannter aus. An-
ders geht es zahlreichen mittelständischen Un-
ternehmen. Leute, kauft regional in Löbau und 
stärkt unsere Betriebe! Sie brauchen uns jetzt 
mehr denn je.

Der Krieg in der Ukraine brachte und bringt 
uns ebenso gravierende Einschnitte. Die Infla-
tion steigt rasant. Wir spüren es täglich an der 

Tanksäule, bei den Gas-, Strom- und Heizölpreisen. 
Auch beim wöchentlichen Einkauf: Der Wagen ist 
noch ziemlich leer, die Rechnung aber ist schon 
bedenklich hoch. Eine Situation, die nicht alle Bür-
gerinnen und Bürger so einfach wegstecken kön-
nen. Und trotzdem dürfen wir den Kopf nicht in den 
Sand stecken und resignieren. Besinnen wir uns 
auf Werte, die uns Menschen ausmachen: Hilfsbe-
reitschaft, Empathie und Zuversicht zeichnen uns 
aus. Wir sollten uns daran erinnern und Menschen – 
auch wenn sie tausende Kilometer weit weg leben 
– helfen, wo wir können. Das kann durchaus auch 
Verzicht und Einschränkung bedeuten. 
Wir konnten endlich wieder ein tolles Stadtfest fei-
ern, uns treffen und besonders die Kinder und jun-
gen Leute durften Freunde treffen, die so wichti-

gen sozialen Kontakte wieder aufnehmen. Und 
vielleicht sollten wir auch ein bisschen dank-
bar und demütig, weniger fordernd und an-
spruchsvoll sein. Trotzdem darf man mitdenken 
und Nöte und Ideen aussprechen. Zum Beispiel 
brauchen gerade die älteren Bürger aus den ab-
gelegenen umliegenden Dörfern dringend eine 
Busverbindung nach Löbau. Besonders an den 
Markttagen. Die Straßenbeleuchtung ist fast 
überall desolat.
Da ist schon noch Luft nach oben. Zum Jahres-
ende wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest. Freuen Sie sich auf Ihre Lieben und 
kommen sie gut in ein hoffentlich besseres Jahr 
2023.     
 Ihre CDU-Fraktion 

Liebe Löbauer, gern würde ich ihnen Posi-
tives berichten. Aber leider überwiegt die 
Mehrzahl der negativen Dinge. Dass al-
les teuer geworden ist und auch weiterhin 
werden wird, das spüren wir alle am eige-
nen Leib. Dies geht auch an der Stadt nicht 
spurlos vorüber. Die schon seit Monaten 
bestehende Haushaltssperre war ein klu-
ger Schachzug, um unsere Stadt nicht noch 
tiefer in die Bredouille zu reiten. Leider ist 
das nur der Anfang der Sparmaßnahmen 
gewesen. Um einen halbwegs mit den Vor-
gaben des Landes konformen Haushalt ge-

nehmigt zu bekommen, müssen die Kinder-
betreuungsbeiträge schon wieder angepasst 
werden. Nach langem Hin und Her wurde hier 
ein Kompromiss gefunden, der von allen Frak-
tionen mitgetragen werden konnte. Auch bei 
der Nutzung der Sportstätten durch Privatper-
sonen und Vereine kommt es zu Erhöhungen. 
Wer wird sich das alles noch leisten können? 
Bleiben wieder die auf der Strecke, die nicht 
einfach mal so das Geld locker sitzen haben, 
die aber auch oft aus Scham sich nicht trauen, 
Maßnahmen zur Teilhabe zu beantragen? Oder 
aber, weil ihnen niemand die ausgefüllten For-
mulare überreicht, da sie ja der deutschen Spra-
che mächtig sind?
Wie lange wird der soziale Frieden noch hal-

ten? Wie lange werden die Menschen nur 
montags friedlich gegen die, völlig am Volk 
vorbeiregierende, Politik des Berliner Abge-
hobenenhauses protestieren? Viele Fragen, 
wenig Antworten. Wir erleben eine schnel-
le und spannende Zeit. Ich dachte, dass 89 
nicht mehr zu toppen ist, leider ist dem wohl 
nicht so. Trotz alledem wünsche ich uns al-
len einen fröhlichen, hellen und warmen Ad-
vent.
 Frank Herrmann
Anmerkung zum Beitrag der November-Aus-
gabe: dieser Beitrag wurde von Stadtrat Prof. 
Dr. Klaus Werner verfasst.

Gedanken zum Jahreswechsel
Liebe Bürgerinnen und Bürger der großen 
Kreisstadt Löbau, das Jahr 2022 neigt sich 
dem Ende und es ist Zeit für Rück- und Aus-
blicke.
Zuerst das Positive: Wir freuen uns auf kom-
munaler Ebene über die gute Zusammenar-
beit mit dem OB und der Verwaltung. 
Leider war das vergangene Jahr geprägt von 
Krisen mit Krieg und Preissteigerungen der 
Energie und in allen Lebensbereichen. Diese 
Entwicklungen können wir auf kommunaler 

Ebene nicht beeinflussen, müssen aber mit den 
Konsequenzen umgehen, zum Beispiel auch mit 
einer Erhöhung der Kreisumlage. 
All diese Dinge haben Einfluss auf unseren städ-
tischen Haushalt. Besonders betroffen ist dann 
die Umsetzung freiwilliger Aufgaben, wie das 
Betreiben des Herrmannbades oder des Mu-
seums.
Als in den vergangenen Tagen meine Kin-
der ihre Wunschzettel gestalteten, habe ich 
mir auch Gedanken für 2023 gemacht und ei-
nen Wunschzettel für unsere Stadt formuliert: 
Spatenstich für das neue Gewerbegebiet, Ent-
wicklung eines neuen Fördergebiets zur Stadt-
sanierung, Baustart der Turnhalle Grundschu-

le Kittlitz, Baustart Stadion, Fördermittel für 
die ehemalige Nudelfabrik, Weiterentwick-
lung des Radwegenetzes, Verbesserung der 
medizinischen Versorgung, funktionieren-
de Straßenbeleuchtungen…Ich bin zuver-
sichtlich, dass trotz der schwierigen Zeiten 
aus den vielen Wünschen tatsächliche Pro-
jekte werden. 
Ich wünsche Ihnen im Namen der Fraktion 
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr 2023.
 Ihr Stadtrat Tilo Mengel
  www.buergerliste-loebau.de
Nächster Bürgerstammtisch: am 14.12.2022 
ab 19:00 Uhr im Ratskeller (Salzkammer)

Ein Jahr
Im letzten Monat des Jahres blickt man 
auch zurück. Für unsere Stadt ist es das 
erste Jahr mit dem neuen Oberbürger-
meister. Bei seinem Amtsantritt hat-
te er sich vor allem für Sachlichkeit und 
„Dranbleiben“ an den Vorhaben zur Ent-
wicklung der Stadt ausgesprochen. Als 
sachlich und angenehm haben wir das 
vergangene Jahr der Zusammenarbeit 
erlebt, und wichtige Vorhaben sind auch 

nicht aus dem Blickfeld geraten. Das gilt 
auch für jene, bei denen längere Zeit zwi-
schen der Idee und den ersten sichtbaren 
Veränderungen vergehen (Erweiterung des 
Gewerbegebietes West, Stadionsanierung). 
Ringen um Fördermittel und Genehmigun-
gen und inzwischen auch die Suche nach 
Firmen, die Aufträge übernehmen, erfor-
dern Zeit und Ausdauer.
Aktuell deutlich sichtbar sind die Bauar-
beiten auf dem Parkplatz Hartmannstra-
ße. Die Ansiedlung eines „attraktiven und 
leistungsfähigen Vollsortimenters“, um 

dem erheblichen Überhang an discoun-
torientierten Angeboten im Stadtgebiet 
entgegenzuwirken, war in der Fortschrei-
bung des Einzelhandelskonzepts 2019 
beschlossen worden.
Dranbleiben sollen und wollen wir auch 
bei der Stadtsanierung. Darum informier-
te der Oberbürgermeister über die ge-
plante Ausweisung eines Sanierungsge-
bietes als Voraussetzung für die dafür 
dringend benötigte Förderung.

Heinz Pingel
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Alte Apotheke Löbau 
Altmarkt 5/6, 02708 Löbau

www.alte-apotheke-loebau.de 
info@alte-apotheke-loebau.de

Telefon 03585 40 30 20

Linden-Apotheke Löbau 
Breitscheidstr. 2, 02708 Löbau

www.linden-apotheke-loebau.de 
info@linden-apotheke-loebau.de

Telefon 03585 86 02 15

Unser Adventskalender

Wir halten im Dezember einen Adventskalender für Sie 
bereit! Kommen Sie in unsere Apotheken und nehmen  

Sie an der täglichen Verlosung teil. Sie haben die Chance, 
jeden Tag zu gewinnen. Die Preise der einzelnen  

Adventstürchen zeigen wir Ihnen in unseren Schaufenstern.

Die Mitarbeiterinnen der Linden- und Alten Apotheke 
wünschen Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest und  

einen gesunden Start ins neue Jahr 2023!

Ihr Ansprechpartner für RENAULT, DACIA, ISUZU  
und ANHÄNGER in der Oberlausitz

www.autohausvogel.com 

Unsere 
Marken:

Unser Serviceangebot 
rund um Ihren Renault:

• Neufahrzeugservice
• Probefahrten
•  Werkstatt und 

Wartung
• Räder und Reifen
• Fahrzeugservice 
• Karosserie

Jetzt
Neu!

IHR AUTOHAUS IN STRAHWALDE

Tel.: 035873 / 27 25
02747 Strahwalde

Löbauer Str. 37a

Wir wünschen allen unseren Kunden ein gemütliches Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Narren starten in die 5. Jahreszeit
In Löbau hat die närrische Zeit begonnen. 
Pünktlich zum 11.11. um 11.11 Uhr eröffne-
te der Karnevalsclub Löbau unter den Au-
gen zahlreicher Gäste die Karnevalssaison 
auf dem Altmarkt. Oberbürgermeister Al-
brecht Gubsch übergab gemäß Karnevals- 
tradition den symbolischen Ratshaus-
schlüssel und legte damit die Stadt-Geschi-
cke in die Hände des KCL.

Im Ortsteil Kittlitz ist ebenso gefeiert wor-
den. Hier läuteten die Narren vom Faschings- 
club Kittlitz ihre 57. Saison im Schlosspark 
ein. Oberbürgermeister Albrecht Gubsch 
besuchte den Faschingsclub am Morgen 
des 11.11. zu einem gemeinsamen Früh-
stück. 

Löbau – na klar! Kittlitz Helau! 

Termine, Veranstaltungen und Co. beider Ver-
eine finden Sie unter www.kc-loebau.de und 
www.faschingsclub-kittlitz.de

 Anzeigen
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Ab 6. Dezember neue 
Sonderausstellung 
„Spielraum“
Warum spielen wir? Ob Freizeitvergnügen, 
Kinderspiel, Lernspiel oder Modellbau – 
Spielen kennt viele Formen und hat eine 
lange Geschichte. Bereits im Alten Ägypten 
haben Kinder mit Puppen gespielt. Auch 
heute noch ist Spielen ein großer Teil des 
Alltags vieler Kinder und Erwachsener.
Und gespielt wird nicht nur zum Spaß. Ob 
alleine oder in der Gruppe, Wissenschaftler 
haben herausgefunden, dass Spielen unse-
re Entwicklung auf unterschiedlichen Ebe-
nen positiv beeinflusst. Schließlich sagte 
schon Friedrich Schiller, dass der Mensch 
„nur da ganz Mensch ist, wo er spielt.“
Am 6. Dezember eröffnen wir im Stadtmu-
seum eine neue Sonderausstellung, die 
Lust auf Spielen weckt. Unter dem Titel 
„Spielraum – Momente des Spielens“ wird 
sich bis zum 26. Februar alles um Spielzeug 
drehen. Wir freuen uns auf viele kleine und 
große Besucher.

Bitte beachten Sie unsere geänderten 
Öffnungszeiten während der Weihnachts-
ferien:
23.12.22 bis 25.12.22:  geschlossen
26.12.22 bis 30.12.22:  13-17 Uhr geöffnet
31.12.22 und 01.01.23:  geschlossen

Ab dem 2. Januar 2023 gelten wieder unse-
re regulären Öffnungszeiten 
(Montag geschlossen, Dienstag-Freitag 
10.00 – 17.00 Uhr, Samstag und Sonntag 
13.00 – 17.00 Uhr).

Termine der Stadtbibliothek im Dezember
Mittwoch, 7. Dezember, 14.30 Uhr 
Treffen der Literatur-Freunde Löbau
Donnerstag, 15.12. Dezember, 15.00 Uhr 
„Adventskalendertürchen 15“ - Wir bas-
teln schöne Dinge aus alten Büchern
Montag, 19. Dezember, 16.00 Uhr 
„Adventskalendertürchen 19“ -  
Vorlesestunde
Samstag: 3., 10. & 17. Dezember jeweils 
10.00 -11.00 Uhr  
Angebot in Ukrainischer Sprache
Treffen in der Bibliothek. Wir lesen und 
spielen. Wir laden Kinder und Eltern aus 
der Ukraine ein. 

Moderatorin Iryna Zapolska (Kyiw)  
(Dieses Angebot wird gefördert durch den 
Deutschen Bibliotheksverband)

Субота: 3.12, 10.12, 17.12 10-11 год
Зустрічі в бібліотеці.
Читаємотаграємо.
Запрошуємодітейтабатьків з України.
ВедучаІринаЗапольська (Київ)

Unsere Öffnungszeiten rund um   
die Feiertage: 
Freitag, 23.12. : 10.00 – 17.00 Uhr
Samstag, 24.12.:  Geschlossen
Dienstag, 27.12.:  10.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch, 28.12.:  Geschlossen
Donnerstag, 29.12.:  12.00 – 18.00 Uhr
Freitag, 30.12.: 10.00– 17.00 Uhr
Samstag, 31.12.: Geschlossen

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche  
Adventszeit, friedliche Feiertage und  
einen guten Start ins neue Jahr!
 Ihr Team der Stadtbibliothek

Stadtbibliothek

Neues aus dem Löbauer Stadtmuseum

Bratwurst vom Grill • Warme & kalte Getränke • Süßes •  Kaffee & Kuchen •
Auf einen besonderen „Gast“ dürfen sich unsere kleinen Besucher

freuen: Wir erwarten an diesem Tage den Weihnachtsmann.

Einladung zum 2. Ebersdorfer Weihnachtsmärktchen
am 11. Dezember 2022 von 14.00 bis 19.00 Uhr in Ebersdorf im Ortschaftszentrum.
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Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 
Bodenordnungsverfahren Zoblitz (Silo) 
Stadt Reichenbach / O.L. Aktenzeichen: AVF OFB A-8472.10.04/380357

1. Änderungsbeschluss zur Änderung der Verfahrensart und zur Änderung 
des Verfahrensgebiets
I. Beschluss vom 09.11.2022
1. Änderung
Nach § 56 Abs.1 i.V.m. § 64 des Landwirtschaftsanpassungsgeset-
zes (LwAnpG) in der jeweils geltenden

Fassung wird der durch Tauschbeschluss vom 06.07.1998 ange-
ordnete freiwillige Landtausch in ein Bodenordnungsverfahren 
überführt.

Das im Tauschbeschluss vom 06.07.1998 festgestellte Verfahrens-
gebiet wird geringfügig geändert. In das Verfahren werden nach § 
56 Abs.1 LwAnpG i.V.m. § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
die nachfolgenden Flurstücke in das Verfahrensgebiet einbezogen.

Die neue Fläche des Verfahrensgebiets beträgt 22,5 ha.

Die Grundstückseigentümer dieser Flurstücke, sowie die den Ei-
gentümer gleichstehenden Erbbauberechtigten, werden Teilneh-
mer an diesem Verfahren.

Die geringfügige Änderung des Verfahrensgebietes ist in der Ge-
bietskarte, die als Anlage Bestandteil dieses Beschlusses ist, par-
zellenscharf dargestellt.

Der Änderungsbeschluss wird öffentlich bekannt gemacht.

Begründung:
Aufgrund der fehlenden Bereitschaft der Gesamtheit der Tausch-
partner zum freiwilligen Landtausch kommt ein freiwilliger Land-
tausch nicht zustande. Nach § 56 Abs.1 LwAnpG ist ein Bodenord-
nungsverfahren durchzuführen.

Die Einbeziehung weiterer Flurstücke ist zur umfassenden Neu-
ordnung des Eigentums und somit für die Erreichung der Ziele 
des Verfahrens gemäß LwAnpG notwendig.

2. Beteiligte
An dem Bodenordnungsverfahren sind beteiligt:

als Teilnehmer

-  die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grund-
stücke, Gebäude, Anlagen sowie

-  die den Grundstückseigentümern gleichstehenden Erbbaube-
rechtigten.

als Nebenbeteiligte

-  die Inhaber von Rechten an diesen Grundstücken, Gebäuden, 
Anlagen sowie die im Verfahrensgebiet bestehenden Genossen-
schaften, die Gemeinde(n), andere Körperschaften des öffentli-
chen Rechts und Wasser- und Bodenverbände.

3. Offenlegung des Änderungsbeschlusses mit Begründung und 
Gebietskarte
Der Änderungsbeschluss mit Begründung, Hinweisen und die 
Gebietskarte liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten zwei 
Wochen lang, beginnend nach dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung dieses Beschlusses, in der Stadtverwaltung Rei-
chenbach / O.L. und der Stadtverwaltung Löbau aus.

4. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte [§ 63 Abs. 2 
LwAnpG in Verbindung mit § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)]. 

Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Teilnahme am Verfahren berechtigen, werden auf-
gefordert, die Rechte innerhalb von drei Monaten beim Landrats- 
amt Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung an-
zumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist an-
gemeldet oder nachgewiesen, so kann das Landratsamt Görlitz, 
Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber des 
vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmel-
dung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten las-
sen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntga-
be des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

5. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 

Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses an bis zur Unanfechtbar-
keit des Bodenordnungsplanes gelten folgende Einschränkungen:

a)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
des Landratsamtes Görlitz, Amt für Vermessungswesen und 
Flurneuordnung nur Änderungen vorgenommen werden, die 
zum ordnungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 63 Abs. 
2 LwAnpG i. V. m. § 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

b)  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterassen, Kies-, 
Sand- oder Lehmgruben u. ä.

Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des Landratsamtes Görlitz, 
Amt für Vermessungswesen und Furneuordnung errichtet, her-
gestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden (§ 63 Abs. 2 
LwAnpG i. V. m. § 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

Sind entgegen den Bestimmungen a) und b) Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können diese im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Das AVF kann den früheren Zustand auf Kosten des betref-
fenden Beteiligten wieder herstellen lassen, wenn dies dem Bo-
denordnungsverfahren dienlich ist (§ 63 Abs. 2 LwAnpG i. V. m. § 
34 Abs. 2 FlurbG).

c) Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, ein-
zelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Aus-
nahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt 
werden, mit Zustimmung des Landratsamtes Görlitz, Amt für Ver-
messungswesen und Flurneuordnung beseitigt werden (§ 63 Abs. 
2 LwAnpG i. V. m. § 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG).

Bei Verstößen gegen diese Vorschriften muss das Landratsamt 
Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung Ersatz-
pflanzungen auf Kosten des Verursachers vornehmen lassen (§ 63 
Abs. 2 LwAnpG i. V. m. § 34 Abs. 3 FlurbG).

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 
nach dem ersten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Landkreis Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 
Görlitz einzulegen.

gez. Th. Kipke  
Leiter der Oberen Flurbereinigungsbehörde

 

  

Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 

 
Bodenordnungsverfahren Zoblitz (Silo) 
Stadt Reichenbach / O.L.  Aktenzeichen: AVF OFB A-8472.10.04/380357  
  

 
 

1. Änderungsbeschluss 
zur Änderung der Verfahrensart und zur Änderung des Verfahrensgebiets 

 
I. Beschluss vom 09.11.2022 
 
1. Änderung 
 
Nach § 56 Abs.1 i.V.m. § 64 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) in der jeweils geltenden 
Fassung wird der durch Tauschbeschluss vom 06.07.1998 angeordnete freiwillige Landtausch in ein 
Bodenordnungsverfahren überführt.  
 
Das im Tauschbeschluss vom 06.07.1998 festgestellte Verfahrensgebiet wird geringfügig geändert. In das 
Verfahren werden nach § 56 Abs.1 LwAnpG i.V.m. § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die 
nachfolgenden Flurstücke in das Verfahrensgebiet einbezogen. 
 

Gemeinde / Stadt Gemarkung / Flur                            Flurstück Katasterfläche 
in m² 

Reichenbach / O.L. Zoblitz 62/2 8170 

Reichenbach / O.L. Zoblitz 149 50390 

 
Die neue Fläche des Verfahrensgebiets beträgt 22,5 ha. 
 
Die Grundstückseigentümer dieser Flurstücke, sowie die den Eigentümer gleichstehenden 
Erbbauberechtigten, werden Teilnehmer an diesem Verfahren. 
 
Die geringfügige Änderung des Verfahrensgebietes ist in der Gebietskarte, die als Anlage Bestandteil 
dieses Beschlusses ist, parzellenscharf dargestellt. 
 
Der Änderungsbeschluss wird  öffentlich bekannt gemacht. 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der fehlenden Bereitschaft der Gesamtheit der Tauschpartner zum freiwilligen Landtausch 
kommt ein freiwilliger Landtausch nicht zustande. Nach § 56 Abs.1 LwAnpG ist ein 
Bodenordnungsverfahren durchzuführen. 
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Auftakt zur Herbstaufforstung auf dem Kottmar
Hoher Besuch am Kottmar – zum Auftakt 
der diesjährigen Herbstaufforstung im 
Stadtwald Löbau begrüßte Oberbürger-
meister Albrecht Gubsch am 2. November 
2022 die Mitarbeiter des Forstreferates des 
Sächsischen Staatsministeriums für Ener-
gie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirt-
schaft auf dem Kottmar. Die Förster aus 
dem Ministerium griffen nicht zu vielleicht 
sonst üblichen Häppchen sondern sofort 
zum Pflanzgerät und legten los! Und das 
auch sehr zur Freude der Mitarbeiter des 
Stadtforstes. Am Nachmittag waren gut 
1.500 Weißtannen gepflanzt – wenn die 
Zugfahrt von Dresden nicht so lange dau-
ern würde, könnte man gern auch öfter mit 
den Kollegen pflanzen. Bei der Arbeit bot 
sich die gute Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch über die waldbauliche Zukunft 
der Oberlausitz.
Doch neben dieser Auftaktveranstaltung 
arbeiten jetzt die Waldarbeiter der Baum-
schule Sailer aus dem bayerischen Mertin-
gen am Kottmar. Es werden diesen Herbst 
insgesamt 62.700 Stieleichen, 37.750 Berg-
ahorne, 2.675 Weißtannen und entlang der 

Abfuhrwege als Waldinnenrandgestaltung 
150 Wildapfel, 150 Wildbirnen, 200 Kornel-
kirschen und 1.000 Hundsrosen gepflanzt. 
Die Pflanzfläche ist die gesamte Kahlflä-
che westliche der Zufahrt zum Skiheim bis 
zum Lebeltkreuz und hat eine Fläche von 
21 Hektar. Zusätzlich wurden noch über sie-
ben Hektar mit Naturverjüngung haupt-
sächlich aus Rotbuche und Birke ausge-
wiesen. Es handelt sich insgesamt um die 
größte Investition der Stadt Löbau in die 

Zukunft des städtischen Waldbesitzes seit 
Jahren. Ermöglicht wurde diese Auffors-
tung unter Verwendung aller Spenden in 
Höhe von 4.253 €, die die Bürgerinnen und 
Bürgern aus den Ortsteilen der Gemeinde 
Kottmar und aus Herrnhut seit den ver-
schiedenen Aufrufen u.a. im Kottmarku-
rier für den Stadtwald überwiesen. Insge-
samt wurden für die zuvor beschriebene 
Herbstaufforstung 8.323 € eingesetzt. Die 
Differenz entspricht den Einzahlungen vor-
nehmlich von Löbauer Spenderinnen und 
Spendern. Die für den Förderantrag einge-
setzten Spendenmittel lassen den Stadt-
forst auf über 270.000 € Fördergelder vom 
Bund und Freistaat zur Finanzierung der 
Aufforstung hoffen. Weitere Kosten wie 
zum Beispiel für den Wildschutz und die 
Pflege der gepflanzten Bäume müssen aus 
dem städtischen Haushalt finanziert wer-
den. Insgesamt handelt es sich um eine 
gute Investition für die Region.
Um weitere ähnliche Aufforstungen im 
Stadtwald finanzieren zu können, möch-
ten wir auch an dieser Stelle nochmals 
die Bankverbindung für eine Spende mit 

dem Verwendungszweck „Stadtwald“ 
veröffentlichen: Volksbank Löbau-Zittau 
eG DE03 8559 0100 0000 0450 12 oder 
jede andere Bankverbindung der Stadt 
Löbau. Das es ähnlich positiv im Stadt-
wald im nächsten Jahr weitergehen kann, 
ermöglicht die aus der Liquidation stam-
mende Großspende des KONVENT’A-Ver-
eins für die Wiederaufforstungen in Höhe 
von 10.000 €! Die Planungen hierfür laufen 
bereits. Weitere Entwicklungen im betref-

fenden Förderprogramm müssen aber ab-
gewartet werden.
Neben den Aufforstungsprojekten wurden 
in diesem Jahr bereits über 14 Kilometer 
Waldwege in Stand gesetzt. Auf dem Kott-
mar allein 5,6 km. Die für die Bergung des 
vielen Schadholzes eingesetzte schwere 
Technik hatte das Wegenetz zuvor stark be-

ansprucht. Auch für den Wegebau konnten 
Fördermittel in Anspruch genommen wer-
den. Aktuell laufen noch weitere Wegein-
standsetzungen auf dem Kuhberg in Dür-
rhennersdorf. Und leider ja, die Kahlschläge 
der durch Borkenkäfer zerstörten Fichten-
bestände müssen auch noch im kommen-
den Jahr fortgesetzt werden. 

Ihr StadtForst Löbau

Oberbürgermeister Albrecht Gubsch (re.) be-
grüßte am Mittwochmorgen die Gäste des 
Forstreferats des Sächsischen Staatsministeri-
ums zur Herbstaufforstung auf dem Kottmar. 
Danach ging es ins Gelände und es wurde flei-
ßig gepflanzt.



17
Samstag, 26. November 2022

Stadtjournal Löbau 12 | 2022

Adventskonzerte in der Kirche Großschweidnitz 
BIGBAND der Musikschule Görlitz 
Sonntag, 11.12.2022 - 16:00 Uhr

José Edaljo
Dienstag, 13.12. 2022 - 17:00 Uhr

Eintritt frei! | Bitte beachten Sie das gültige Hygienekonzept. 

1902 - 2022 

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie 
Dr.-Max-Krell-Park 41 | 02708 Großschweidnitz | www.skh-grossschweidnitz.de

Neues vom Seniorenrat
Liebe Seniorinnen und liebe Senioren,

im letzten Monat haben wir uns den Problemen der zum Teil 
schlechten Zustände von Fußwegen und fehlenden Sitzgelegen-
heiten in der Stadt angenommen. Leider gab es bei der Übertra-
gung unseres Artikels für das Stadtjournal eine technische Panne, 
so dass der Artikel nicht in der Novemberausgabe erschien und 
nur im Internet veröffentlicht wurde. 

Daher nochmals unser Anliegen:

In letzter Zeit wird oft darüber geklagt, dass in unserer Stadt die 
Fußwege kaputt sind, Bänke zum Ausruhen fehlen usw. Mit Recht 
- aber sehr allgemein und damit bleibt es beim alten Zustand. 
Wir vom Seniorenrat wollen uns dieser Situation annehmen und 
mit der Stadt Lösungen finden. Hierbei geht es uns vor allem um 
Zustände, die auch ohne große Investitionen abzustellen sind. 
Schließlich hat Löbau einen schlagkräftigen und gut arbeitenden 
Bauhof. Um diese Aufgaben zu bewältigen, brauchen wir aber Ihre 
Mithilfe. Sie sind diejenigen die stolpern und Sie ärgern sich mit 
der konkreten Situation täglich herum. Bitte teilen Sie uns mit, wo 
gefährliche Gehweg-Stolperstellen sind oder wo es dringend not-
wendig ist, eine Ruhebank aufzustellen und anderes. Diese Infor-
mationen und Anregungen schicken Sie bitte an folgende Adres-
se bzw. stecken den Brief in den Briefkasten. 

 Stadtverwaltung Löbau 
 Seniorenrat 
 Altmarkt 1 
 02708 Löbau

 oder per E-Mail: seniorenrat@loebau.info

Nochmals unsere große Bitte: teilen Sie uns Ihre Ärgernisse und 
Beobachtungen mit. Nur so können wir gemeinsam die Probleme 
lösen. Schon im Voraus vielen Dank!

Eine gewisse Aufregung gab es auch, als bekannt wurde, dass 
die Bargeld-Kasse der Kreissparkasse Löbau ab 1. November 
schließt. Wir vom Seniorenrat hatten uns daraufhin mit dem Vor-
stand und der Sprecherin der KSP in Verbindung gesetzt. Wir kriti-
sierten, dass die Ankündigung außerordentlich kurzfristig erfolgte 
und somit zu unnötigen Verunsicherungen führte. Es wurde zuge-
sichert, dass ausreichend Servicemitarbeiter zur Unterstützung der 
Kunden zur Verfügung stehen werden. Bei Kontrollen unsererseits 
stellten wir fest, dass allen Kunden, die Probleme hatten, geholfen 
wurde und der Bargeldverkehr an den Automaten funktionierte.

Der lebendige Adventskalender in der Stadt Löbau ist eine gute 
Tradition geworden. Wir vom Seniorenrat laden wieder herzlich 
alle Seniorinnen und Senioren zum Weihnachtslieder-Singen ein.

Unser Türchen ist am Mittwoch, den 7. Dezember 2022, ab 15.00 
Uhr im Stadthaus Löbau am Altmarkt geöffnet.

Der Seniorennachmittag in der Gaststätte „Flösselaue“ findet 
am 14. Dezember, 16.00 Uhr statt.

Bleiben Sie gesund und eine schöne Weihnachtszeit!

 Ihr Seniorenrat

Baumpflege im Stadtgebiet
In unserer Stadt Löbau werden turnusmäßig Baumpflegearbeiten 
durchgeführt. Ziel der Arbeiten ist es, Lichtraumprofile (wieder)
herzustellen und die Bäume durch entsprechende Verschnitte zu 
pflegen. Anfang des Monats November sind in diesem Zuge die 
sogenannten „Kandelaberlinden“ am Promenadenring sowie die 
Ahornbäume an der Weißenberger Brücke zurückgeschnitten wor-
den. Auf den direkt angrenzenden Gehwegen konnte es daher zu 
temporären Einschränkungen kommen. Danke für ihr Verständnis! 

Parken auf Altmarkt eingeschränkt
Das Parken auf dem Löbauer Altmarkt ist seit Beginn der vorweih-
nachtlichen Zeit nur noch eingeschränkt möglich. So sind seit Mitt-
woch, den 9. November 2022 die 30 gekennzeichneten Parkflä-
chen zwischen den Kandelabern auf dem Altmarkt weggefallen. 
Die städtische Straßenverkehrsbehörde hat in Zusammenarbeit 
mit dem städtischen Betriebshof entsprechende Beschilderungen, 
welche das Parken auf dem Marktplatz regeln, entfernt. 
Gründe für die Maßnahme waren die Feierlichkeiten zum Fa-
schingsauftakt sowie der Martinsumzug der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirchgemeinde am Freitag, den 11. November 2022 und 
das Aufstellen des Löbauer Weihnachtsbaumes in den darauffol-
genden Tagen. Die Regelung hat bis zum Abbau des Weihnachts-
baumes im Januar Gültigkeit. Parken rund um den Altmarkt ist wei-
terhin in den Bereichen gestattet, welche durch entsprechende 
Beschilderungen und Markierungen ausgewiesen sind.
Ab Montag, den 28. November 2022 folgen aufgrund des Auf-
baus des Weihnachtsmarktes weitere Sperrungen im Bereich des 
Altmarktes.

Seniorenrat Löbau

 Anzeige
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Bekanntmachung Jahresabschluss des AZV Löbau Nord für das Geschäftsjahr 2021
Feststellung des Ergebnisses

ABWASSERZWECKVERBAND  
LÖBAU-NORD
Georgewitzer Straße 54 • 02708 Löbau

Der Jahresgewinn in Höhe von € 111.825,04 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bezeichnung

Bilanzsumme
Aktivseite
 Anlagevermögen
 Umlaufvermögen
 Rechnungsabgrenzungsposten
Passivseite
 Eigenkapital
  Allgemeine Rücklage
  Kapitalrücklage
  Gewinn/-verlustvortrag
  Jahresergebnis
 Sonderposten für Investitionszuschüsse
 Empfangene Ertragszuschüsse
 Rückstellungen
 Verbindlichkeiten
 Rechnungsabgrenzungsposten

Summe der Einnahmen
 darunter Umsatzerlöse

Summe der Aufwendungen

Jahreschabschluss
per 31.12.2020

 43.271.760,37 €

 39.755.775,43 €
3.515.984,94 €

0,00 €

  21.286.419,79 €
5.962.361,97 €

11.996.603,68 €
3.083.690,85 €

243.763,29 €
12.991.416,00 €

62.433,00 €
241.855,41 €

8.689.636,17 €
0,00 €

 
3.527.435,58 €
2.984.997,36 €

 3.283.672,29 €

Jahreschabschluss
per 31.12.2021

 
42.527.485,09 €

 
  39.976.202,69 €

2.551.282,40 €
0,00 €

 
 21.576.509,53 €

6.111.846,77 €
12.249.033,66 €

3.327.454,14 €
-111.825,04 €

12.785.518,00 €
61.274,00 €

475.985,94 €
7.628.197,62 €

0,00 €
 

3.133.835,62 €
2.519.261,70 €

 
3.245.660,66 €

Die DONAT WP GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Jahresabschluss und Lagebericht des AZV Löbau-Nord zum 31.12.2021 gem. § 59 Abs.  
3 SächsKomZG i.V.m. § 110 SächsGemO und § 17 SächsEigBG geprüft und folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserzweckverband Löbau-Nord, Löbau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverband Löbau-Nord, Löbau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserzweckverband Löbau-Nord, Löbau, für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den 
einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 
2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 Sächsische Eigenbetriebsverordnung 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

 Anzeige
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckver-
bandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbandes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen 
Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünfti-
gerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•   identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•   gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbandes abzugeben.

•   beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•   ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt.

•   beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Zweckverbandes.

•   führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame  
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Auf der Grundlage des § 18 der Zweckverbandssatzung des AZV Löbau-Nord und in Übereinstimmung mit § 88 der SächsGemO und § 59 SächsKomZG, wurde 
durch die Mitglieder der Verbandsversammlung am 25.10.2022, mit Beschluss-Nr. 08/2022 der Jahresabschluss 2021 festgestellt. Der Jahresabschluss 2021 
mit Lagebericht liegt in der Geschäftsstelle des AZV Löbau-Nord, Georgewitzer Straße 54, Zimmer 120 in 02708 Löbau vom 10.12.2022 bis 18.12.2022 zu den 
Öffnungszeiten Montag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr, Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr und Freitag von 
8.00 bis 12.00 Uhr aus.

Höhne 
Verbandsvorsitzender

 Anzeige
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Kindereinrichtungen

Neues aus der Kindertagesstätte „Dreikäsehoch“ Kittlitz
Oma-Opa-Tage im Oktober 2022

Auch in diesem Jahr hatten Omas, Opas 
und Familien Gelegenheit, mit ihren En-
keln und Kindern verschiedene herbstli-
che Stationen in unserer Einrichtung und 
im Schlosspark zu besuchen. Diese Idee 
kam im vorigen Jahr sehr gut an. Und so 
entschlossen wir uns, diese Form beizube-
halten. Für Groß und Klein war etwas dabei. 
Es gab ein Eichel- und Kastanienbad für die 
Kleinsten, um Sinneserfahrungen zu sam-
meln. Die älteren Kinder hatten die Mög-
lichkeit, sich im Zählen zu üben oder auch 
das Umfüllen von einem Gefäß in ein an-

deres. Auf dem Spielplatz konnten Bäume 
bestimmt und die passenden Früchte dazu 
gesammelt werden.  
Auch das Waldbingo kam gut an. Zum 
Glück hatten wir in diesem Jahr noch ei-
nige schöne und sonnige Tage. Wir den-
ken, es war wieder einmal ein gelungenes 
Angebot und danken allen, die es genutzt 
haben.

Bunter Herbst bei den Horkenkids
Zwei Wochen spannende Herbstferien liegen hinter uns.

Wir haben aus Butterbrotpapier, Tapeten-
kleber und mit ganz viel Mühe wunder-
schöne, herbstliche Laternen gebastelt. 
Nach so viel kreativer Ruhe war der Aus-
flug zum Herrnhuter Skulpturenpfad eine 
willkommene Abwechslung. 
In der zweiten Woche erforschten wir den 
Charlottenhain und kamen mit vielen Na-
turmaterialien zurück in den Hort. Wir fan-
den natürlich viele kreative Verwendungs-
möglichkeiten dafür. 
Ein besonderes Erlebnis war der Trommel-
workshop. Mit sprühender Lebensfreude 
wurden die Kinder mitgerissen und begeis-

tert. Da blieb niemand still sitzen. Vielen 
Dank an die Musik- und Tanzschule Odame-
tey. Solange es das Wetter möglich macht, 
freuen wir uns über die wirbelnde bunte 
Blätterpracht. 
 Die Horkenkids

Neues von der Grundschule „Am Löbauer Berg“
„Spielezimmer“ gewonnen

Ende letzten Schuljahres haben wir uns mit 
einem pädagogischen Konzept zu einem 
Spielezimmer für unsere Schule bei der In-
itiative „Spielen macht Schule“ beworben. 
In den Sommerferien erhielten wir dann 
die freudige Nachricht, dass wir mit unserer 
Idee in diesem Jahr zu den 202 Gewinner-
schulen in Deutschland gehören und somit 
mehrere Spielzeugpakete mit zahlreichen 
Gesellschaftsspielen gewonnen haben. Die 

Spielepakete sind mittlerweile bei uns ein-
getroffen und wir freuen uns sehr über die-
sen riesigen Berg an tollen Spielen für un-
sere Schülerinnen und Schüler. 
In den nächsten Wochen machen wir uns 
an die Einrichtung des neuen Spielezim-
mers, wo die Spiele für die Pausen ausge-
liehen werden dürfen. Verschiedene Lern-
spiele können zukünftig aber auch von den 

Lehrerinnen und Lehrern in den Unterricht 
mit eingebunden werden.
Die Initiative „Spielen macht Schule“ för-
dert mit diesem Projekt das klassische Spie-
len an Schulen, denn: Spielen macht schlau! 
Wir alle freuen uns sehr auf das Ausprobie-
ren und Kennenlernen der neuen Spiele.

Die Schülerinnen und Schüler,  
sowie das gesamte Team  

der Grundschule „Am Löbauer Berg“
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Kindereinrichtungen

Neuigkeiten vom Kinderhaus „Am Löbauer Berg“
Ein bisschen wie 
Weihnachten…

Unser Kinderhaus 
konnte sich dieses Jahr 
schon vor der Weih-
nachtszeit über sehr 
viele tolle Geschenke 

freuen. Anfang des Jahres hatten wir von 
Frau Lambrich den Tipp bekommen, dass 
es eine Förderung über das Landratsamt 
Görlitz, Sachgebiet Integration, für Projek-
te gibt, die auch in Kitas umgesetzt werden 
können. An dieser Stelle ein Dankeschön 
für diesen Hinweis!
Nach der Planungsphase war unser Pro-
jekt „Gemeinsam fit durchs Kitajahr“ ab Ap-
ril 2022 auf den Weg gebracht. Innerhalb 
dieser Maßnahme entstanden neun Mik-

roprojekte, wodurch alle Kinder von Krippe 
bis zur 4. Klasse davon profitieren konnten. 

Unser Kinderhaus ist bunt und lebt von 
der großen sozialen und kulturellen Viel-
falt. Über diese Projekte, die liebevoll von 
den Erzieherinnen und Erziehern geplant 
und durchgeführt wurden, konnten die 
Kinder vor allem im sprachlichen und sozi-
alen Bereich gefördert werden. Denn durch 
gemeinsame Aktivitäten, wie Feste feiern 
oder spielerische Angebote, entsteht das 
positive Gemeinschaftsgefühl, welches ein 
Grundgedanke unseres Kinderhauses ist.

So wurde das Zuckertütenfest der letzten 
Vorschulgruppen auch darüber finanziert, 
die Kindergartengruppen konnten sich ei-
nen Musikwagen mit vielen Instrumenten 
und wertvollen pädagogischen Spielmate-

rialien freuen und die Krippe hat vor kur-
zem einen spannenden Kriechtunnel er-
halten.

Im Hort konnten Bücher, CDs, DVDs, Me-
diengeräte, Instrumente sowie Sport- und 
Spielgeräte für den Außenbereich ange-
schafft werden. Dieser neue große Fundus 
und die entstandenen Ideen begünstigen 
nicht nur die jetzigen Kita- und Hortkinder, 
sondern auch nachhaltig die nächsten Jahr-
gänge im Kinderhaus.

Beste weihnachtliche Grüße und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr wünscht das ganze 

Team vom Kinderhaus „Am Löbauer Berg“

Diese Maßnahme wird mitfinanziert von 
Steuermitteln auf Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsischen Landtags be-
schlossenen Haushalts.

Kita Stadtzwerge
Liebe Leser und Leserinnen, 
In diesem Jahr blicken wir zurück auf viele 
Erlebnisse und neue Möglichkeiten für un-
sere Einrichtung. 
Da alltagsintegrierte Sprachförderung 
wichtiger Bestandteil unserer pädagogi-
schen Arbeit ist, entschieden wir uns erst-
mals in diesem Jahr am Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“ teilzunehmen. Das sahen wir 
als eine große Chance und sind nun bei-
spielsweise in den letzten Zügen der Fertig-
stellung einer Kinderbibliothek, in der die 
Kinder viele neue sprachanregende Spiele, 
Bücher Materialien sowie Medien (z.B. Ti-
gerbox) nutzen und anwenden können. Am 
11.11. feierten wir in unserem Kindergarten 
das Martinsfest. Dazu luden wir alle Eltern 
und Geschwister ein. Die Kinder hatten 

mit ihren Erzieherinnen ein schönes klei-
nes Programm vorbereitet und der Garten 
war mit hübschen Laternen geschmückt. 
Bei einem warmen Punsch, leckeren selbst-
gebackenen Hörnchen und einem kleinen 
Laternenumzug ließen wir den Nachmittag 
ausklingen.
Nun steht die schöne Adventszeit an, auf 
die wir uns alle sehr freuen. Zusammen 
möchten wir Musizieren, Plätzchen backen, 
Basteln und mit dem Besuch vom Weih-
nachtsmann das Jahr ausklingen lassen. 
Wir bedanken uns, bei unseren Eltern und 
Unterstützern, bei allen Spielzeug- und Sa-
chenspendern, bei unseren Partnern und 
beim Träger und unserer lieben Vorlese-
Omi.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und für das neue Jahr von Her-
zen alles Gute. 
 Das Team der Kita Stadtzwerge

Bruno, der Bär begleitet unsere kleinsten Kinder 
mit Sprachangeboten durch den Alltag.

Anzeige im Stadtjournal schalten?    0 35 85 / 40 19 67
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Gedenken und Mahnen
Gedenken und Mahnen an und für die Op-
fer des Nationalsozialismus wird immer 
wichtiger. Vor allem deswegen, weil der 
Bezug zu diesem Thema aufgrund feh-
lender persönlicher Kontakte zu Zeitzeu-
gen immer mehr abnimmt. Veranstaltun-
gen wie am Mittwoch, den 9. November 
2022 in Gedenken an die Opfer der Reichs-
pogromnacht, die Stolpersteinverlegung 
im September am Löbauer Altmarkt, aber 
auch die tägliche Vermittlungsarbeit im 
Stadtmuseum tragen ihren Teil dazu bei, 
dass Gedenken und Mahnen nicht in Ver-
gessenheit geraten.

Zur Gedenkfeier am Jüdischen Gedenk-
stein legte Oberbürgermeister Albrecht 
Gubsch ein Gebinde in den Löbauer Stadt-
farben nieder, begrüßte anwesende Gäs-
te und übergab im Anschluss das Wort an 
Friedrich Fasold (Museologe im Löbauer 
Stadtmuseum), der in seiner kurzen Rede 
einen Einblick in das Löbau der damali-
gen Zeit gab. „Ob es in Löbau am 9. No-
vember 1938 - der Tag als die November-
pogrome in ganz Deutschland begannen 

- zu Pogromen gegenüber der jüdischen 
Bevölkerung kam, ist nicht weiter bekannt. 
Geschäfte mit jüdischen Inhabern gab es 
zu dieser Zeit keine mehr, alle jüdischen 
Geschäftsbesitzer hatten ihre Unterneh-
mungen zuvor verkauft“, erklärte Friedrich 
Fasold. Dennoch kam es seit der Machter-
greifung der Nazis im Jahr 1933 immer wie-
der zu Übergriffen und Gewalt gegenüber 
jüdischen Löbauerinnen und Löbauern. 
Als Beispiel dafür nannte Herr Fasold den 
1. April 1933, als SA-Männer vor dem Kon-
fektionsgeschäft J. Brauer am Altmarkt zum 
Boykott jüdischer Geschäfte aufriefen. Frau 
Kniepert, die Frau des Besitzers der Löbauer 
Gummiwerkes, ließ sich von der bedrohli-
chen Situation jedoch nicht einschüchtern 
und betrat aus Solidarität mit der Familie 
Brauer das Geschäft. Dennoch musste Ge-
org Brauer sein Geschäft unter Beleidigun-
gen und Schmähungen der SA schließen. 
Die Lage spitzte sich zu.

„Die Löbauer Polizei nahm am 10. Novem-
ber einige jüdische Personen in Schutz-
haft. Vermutlich wurden die Juden im 

Amtsgericht aus Schutz vor Übergriffen 
der Nationalsozialisten und ihrer Anhän-
ger eingesperrt“, so Friedrich Fasold. In den 
Abendstunden versammelte sich vor dem 
Amtsgericht schließlich eine größere Men-
ge an Menschen, die antisemitische Paro-
len riefen und Drohungen ausstießen - ein 
weiterer Schritt hin zur massenhaften Er-
mordung von Jüdinnen und Juden durch 
die Nationalsozialisten.
Genau 84 Jahre sind seit den Novemberpo-
gromen von 1938, einer der zentralen Weg-
marken des Völkermordes, vergangen. Die-
ser Tag ist ein Tag des Erinnerns. Denn wir 
dürfen die furchtbaren Taten nicht verges-
sen, um die Verbundenheit mit denen aus-
zudrücken, die durch die Hölle gegangen 
sind und mit jenen, die um ihre Angehöri-
gen und Freunde bis heute trauern. Im stil-
len Gedenken ist deshalb an die Reichspog-
romnacht erinnert worden. Erinnert an die 
Menschen, die in jener Nacht zum Freiwild 
erklärt wurden. Erinnert und darüber nach-
gedacht, wie wir heute Vorurteile überwin-
den und Mut im Alltag zeigen können. Sol-
che schrecklichen Ereignisse dürfen nie 
wieder passieren und Antisemitismus darf 
heute keinen Platz haben.

Oberbürgermeister Albrecht Gubsch legte zum Gedenken ein Gebinde in 
den Löbauer Stadtfarben nieder.

Am Jüdischen Gedenkstein am Promenadenring ist den Opfern der 
Reichspogromnacht von 1938 gedacht worden.

Veranstaltungen von den  
NaturFreunden Löbau
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Traditio-
nell kommen wir im Verein zur Weihnachts-
feier zusammen, dabei lassen wir das ver-
gangene Jahr Revue passieren. Welche 
Aktivitäten waren besonders schön? Was 
ist uns im Gedächtnis geblieben? 

Gleichzeitig gibt es auch den Blick in die Zu-
kunft. Was wollen wir als Naturfreunde er-
reichen? Wie können wir auch als Individu-
um zu einem Gemeinwohl beitragen. Und 
wie können wir unsere Ziele für Umwelt-
schutz und sanften Tourismus umsetzen?

Im nächsten Jahr am 12. August 2023 wird 

unsere 30. Löbauer Bergwanderung statt-
finden. Wie es im darauffolgenden Jahr 
mit dieser Wanderung weiter geht, wer-
den wir im nächsten Jahr beraten. Ge-
startet als „Oberlausitzer Spreequell- und 
Mühlenwanderung“ unter der Führung von 
Hans Wünsche übernahm Rolf Liebig spä-
ter dessen Leitung. Dabei variierten sowohl 
der Ausgangspunkt (Löbau ehemaliges IB, 
Obercunnersdorf Mittelschule, wiederum 
Löbau ehemaliges IB bis zur Blumenhal-
le bzw. Seifert’scher Garten) als auch die 
Streckenführung, sodass es jedes Mal ent-
lang des Weges etwas Neues zu entdecken 

gab. Die 30. Löbauer Bergwanderung wird 
zu Ehren dieser beiden früheren Wanderlei-
ter organisiert. Nun schon zum dritten Mal 
zeichnet Michael Ebert verantwortlich für 
unsere große Wanderung. 
Wir wünschen unseren Mitgliedern, Famili-
en und Freunden besinnliche Weihnachts-
tage und kommen Sie gut ins neue Jahr.

Ausblick Januar:

Zur ersten Wanderung im neuen Jahr in Lö-
bau laden am Samstag, den 28.01.2023 die 
Wanderleiter Petra und Jörg Ebert ein. Los 
geht es 14.00 Uhr am Parkplatz Handwer-
kerstraße. Um eine vorherige Anmeldung 
unter Tel. 03585-404531 bis zum 26.01.2023 
wird gebeten.
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Neuigkeiten aus dem Haus Schminke
Viel Freude hat uns und den Besucher:innen 
im Oktober die Ausstellung „Dampfer-
fahrt durch Licht und Dunkelheit“ der 
SUŠ Liberec bereitet. Viele der großflächi-
gen Grafiken und Fotos, die liebevoll ge-
stalteten Animationsfilme und die tollen 
Textilunikate sind uns richtig ans Herz ge-
wachsen. Beim Abbauen der Ausstellung 
sind wir fast ein wenig wehmütig gewor-
den. Auch die Besucherresonanz war aus-
gesprochen positiv und es wird sicherlich 
nicht die letzte Zusammenarbeit mit den 
tollen Student:innen und Dozent:innen aus 
Liberec gewesen sein.
Aktuell arbeiten wir schon an Ideen, wie 
Teile der Ausstellung dauerhaft im Haus 
bleiben und unsere Gäste ihre Lieblings-
exponate zukünftig auch erwerben kön-
nen. Fortsetzung folgt.
Seit ein paar Wochen stehen im Haus 
Schminke wieder Bauarbeiten an. Nach-

dem die Terrassenabdichtung rund um den 
Wintergarten im Erdgeschoss bereits in den 
letzten zwei Jahren saniert wurde, ist nun 
die Unterseite der Decke über dem Keller-
ausgang an der Reihe. Die Feuchtigkeit, die 
in den letzten Jahren in die Terrassenkonst-
ruktion eingedrungen ist, hat auch hier ihre 
Spuren hinterlassen und es wurde höchste 
Zeit für eine Sanierung. 
Nun gilt es die Stahlträger zu entrosten, den 
Korrosionsschutz zu erneuern und am Ende 
alles wieder frisch zu verputzen. Die Arbei-
ten gehen zügig voran und sind zum Glück 
ohne Bauzaun oder Gerüst auch gut in Ein-
klang mit dem Besucherverkehr zu bringen. 
Vor dem Wintereinbruch können wir auch 
hinter diese Baustelle einen Haken machen 
- Check!
Kurz vor Jahresende können wir noch 
eine weitere Herzensangelgenheit ange-
hen: Historisch betrachtet lag Löbau in ei-

ner prosperierenden Kultur- und Indust-
rieregion zwischen Dresden, Breslau und 
Prag, von der auch die Unternehmerfamilie 
Schminke in den 1930er-Jahren profitieren 
konnte. Heute wird das Potenzial des Drei-
länderecks in der Region nicht ausreichend 
ausgeschöpft. Wir möchten möglichst alle 
Menschen der Dreiländerregion erreichen.
Im Rahmen des Projektes „360°: Kommu-
nikationsstrategie in 4 Sprachen für das 
Haus Schminke“ und gefördert gemäß der-
Förderrichtlinie „KulturErhalt”, können wir 
unserem Ziel nun ein großes Stück näher 
kommen. Ab 2023 werden unsere Websi-
te und Printmedien konsequent vierspra-
chig (D, E, CZ, PL) entwickelt und in den 
Nachbarländern entsprechend bewor-
ben werden. Danke, Thank you, Děkuju, 
Dziękujębardzo!

 Ihr Team Stiftung Haus Schminke

INTERREG-Programm Polen-Sachsen 
Projekt „Kom(m)ando– Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen“

Grenzüberschreitende Übung zur  
Gefahrenbekämpfung: Wald- und Vegetationsbrand
Feuerwehren und Jugendfeuerwehren aus 
dem polnischen Landkreis Lubań und der 
Stadt Löbau haben sich am Samstag, den 
22. Oktober 2022 getroffen, um im Rahmen 
des INTERREG-Projektes „Kom(m)ando – 
Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen“ 
feuerwehrspezifische Übungen im Stadt-
gebiet durchzuführen.
Nach Eintreffen aller beteiligten Feuerweh-
ren im Löbauer Feuerwehrgerätehaus er-
folgte eine kurze Begrüßung durch Ober-
bürgermeister Albrecht Gubsch, sowie 
den Landrat des Landkreises Lubań, Wale-
ry Czarnecki. Danach hatten alle Teilneh-
mer die Möglichkeit, sich die über das Pro-
jekt beschaffte Technik einmal genauer 
anzusehen und sich näher kennenzuler-
nen. Sprachliche Barrieren konnten durch 
anwesende Dolmetscher gut überwunden 

werden. Für die polnische Region um Bad 
Flinsberg ist ein geländegängiger Pick-Up 
für die Feuerwehr angeschafft worden. Lö-
bau hat eine Hochwassersperre sowie ein 
geländegängiges Transportfahrzeug erhal-
ten.

Im Anschluss setzte sich der Verband aus 
Einsatzfahrzeugen in Richtung des Ebers-
dorfer Ortschaftszentrums in Bewegung, 
von wo aus sich alle Beteiligten auf den 
Weg zu einem kleinen Waldstück auf dem 
angrenzenden Jäckel gemacht haben. 
Dort angekommen übten die Kameradin-
nen und Kameraden aus beiden Ländern 
gemeinsam die Bekämpfung eines Wald-
brandes. Dabei kam natürlich auch ein Teil 
der im Rahmen der Projekte angeschaff-
ten Technik und Ausrüstung zum Einsatz. 
Neben einem gemeinsamen Frühstück und 

Mittagessen im Ortschaftszentrum gab es 
passend zum Thema im Gerätehaus der 
Ortsfeuerwehr Ebersdorf für die Mitglie-
der beider Jugendfeuerwehren noch ei-
nen Vortrag über den Katastrophenalarm 
während des Waldbrandes in der Sächsi-
schen Schweiz im Sommer 2022. Dadurch 
sollten die Kinder und Jugendlichen für ein 
gewissenhaftes Verhalten im Wald sensibi-
lisiert werden.

Das Projekt „Kom(m)ando - Gemeinsamer 
Schutz vor Klimafolgen“ wird durch die Euro-
päische Union aus den Mitteln des Europä-
ischen Fonds für Regionale Entwicklung im 
Rahmen des Kooperationsprogramms INTER-
REG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.
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AN JEDEM SONNTAG IM ADVENT ÖFFNEN 
WIR GEMEINSAM MIT EUCH EIN TÜRCHEN.

ALLE INFOS AUF WWW.MESSEPARK-LOEBAU.DE

PUBLIC
VIEWING

WM 2022
FREIER EINTRITT

ALLE SPIELE DER DEUTSCHEN NATIONALELF*
+

HALBFINALS, SPIEL UM PLATZ 3 UND FINALE
(AUCH OHNE DEUTSCHE BETEILIGUNG) 

MIT VORANMELDUNG – MAX. 299 GÄSTE

*AUS ORGANISATORISCHEN GRÜNDEN KANN DAS ERSTE GRUPPENSPIEL NICHT ÜBERTRAGEN WERDEN füralle.

Lebendiger 
Adventskalender 

 

Mitmach
Chor

 
für alle Interessierten

und unabhängig von
bisherigen Erfahrungen

 
16. Dezember 2022 um 16:00 Uhr 

LÖBAULEBT e.V. 

Neustart mit Potenzial für Gewerbe-
messe „KONVENT`A“ und Sport- und 
Freizeitmesse „SPORT-FREI!“
Die Gewerbemesse „KONVENT´A“ und die Sport- und Freizeit-
messe „SPORT-FREI!“ gehen im Jahr 2023 gemeinsame Wege. 
Zusammen wird man sich am 13. & 14. Mai im Messe- & Veran-
staltungspark Löbau mit zahlreichen regionalen und überregio-
nalen Austellern sowie Sportvereinen des Landkreis Görlitz prä-
sentieren.
Gewerbe und Sport? Ja das passt zusammen! – so die Meinung 
der Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau und des Ober-
lausitzer Kreissportbundes e.V., welche als gemeinsame Veran-
stalter die Messe durchführen werden.
Die Veranstalter sehen Ihren Auftrag auch darin, die Region nach-
haltig zu stärken, indem junge Menschen und Familien angespro-
chen und ihnen Perspektiven in der eigenen Heimat aufgezeigt 
werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, die mögliche Verbin-
dung eines modernen, kreativen und nachhaltigen Berufslebens 
mit einer großen Vielfalt zur Freizeitgestaltung und Sport in der 
Lausitz zu präsentieren.
Ein facettenreiches Spektrum an Mitmachangeboten regiona-
ler Vereine sowie interessante Aussteller aus Handwerk, Ge-
werbe, Dienstleistungen, Tourismus und Sport erwartet die 
Messegäste.
Nach der corona-bedingten langen Pause birgt die Zusammenle-
gung beider Messen ein großes Potenzial für die Zukunft. Weite-
re Informationen wird die Wohnungsverwaltung und Bau GmbH 
Löbau und der Oberlausitzer Kreissportbund e.V. in den nächsten 
Wochen veröffentlichen.
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Weihnachtsrätsel Suchbild
Hier ist alles OK...

...aber hier sind 9 Dinge Falsch!

Es werden 3 Gewinner gezogen. Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. 
Einsendeschluss ist der 15.12.2022 (Poststempel). Viel Spaß beim Rätseln und viel Glück.
Es werden Gutscheine im Wert von 30,00 €, 25,00 € und 20,00 € verlost.

Den Gewinnern wird der Gutschein postalisch zugesandt oder er kann den Gewinn vor 
Ort abholen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Schicken Sie Ihr Lösungsbild per Postkarte an: 
DP Media GmbH, Neumarkt 11, 02708 Löbau, 

Schulgasse 2 ∙ 02708 Löbau ∙ Telefon 0 35 85 / 40 20 40 ∙ Fax 40 20 10
E-Mail: ep_muennich@t-online.de ∙ www.ep-muennich.de

LCD-/PLASMA-TV, HIFI, 
PC/MULTIMEDIA, MOBILFUNK, 
DIGITALE FOTOGRAFIE

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

RISTORANTE - PIZZERIA

Nicolaistr. 1a • 02708 Löbau
Tel.: 03585 4176386

www.ratskeller-loebau.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo  17.00–22.00 Uhr
Di  Ruhetag
Mi–Fr 17.00–23.00 Uhr
Sa–So 11.30–14.00 Uhr &
 17.00–23.00 Uhr

Italienische 
Spezialitaten..

Wir wunsche unseren Gasten ein frohes Fest!.. ..

Unsere 3 Preise:
30 € Gutschein – Sole Mio

25 € Gutschein für einen Weihnachts-
baum bei Dornig – Ebersdorf

20 € Gutschein – EP Münnich

 Anzeigen
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Im Familienbüro  
„Satellit“ gut beraten

„Kuschelig weihnacht-
lich“ – der Dezember im 
Café Lücke
Liebe Café-Lücke-Kids, 
Weihnachten steht vor der Tür! Welchen 
besseren Grund gibt es, um es sich mit uns 
im Café Lücke so richtig gemütlich und 
kuschelig zu machen? Gemeinsam mit 
euch wollen wir im Dezember wieder ba-
cken, Weihnachtsgeschichten lesen, bas-
teln und die schönsten Weihnachtsfilme 
schauen. Dazwischen ist natürlich genug 
Zeit um ausgiebig zu spielen, quatschen 
und eure Freunde zu treffen! So lässt sich 
das alte Jahr ganz entspannt abschließen, 
also schaut doch mal vorbei!
Außerdem streicht euch den Donnerstag, 
22.12.2022 dick im Kalender an – denn da 
steigt ab 13.00 Uhr unsere Weihnachtsfei-
er im Treff! Kinderpunsch, selbstgemach-
te Leckereien, Geschenke unter dem Weih-
nachtsbaum und sogar ein Besuch vom 
Weihnachtsmann höchstpersönlich erwar-
ten euch! Lasst euch das nicht entgehen! 
Das Café Lücke, Katzenturmgässchen 1, hat 
immer montags bis donnerstags, 13.00 bis 
17.00 Uhr und freitags, 12.00 – 16.00 Uhr für 
Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 15 
Jahren geöffnet! 
Zwischen Weihnachten und Neujahr 
bleibt der Jugendtreff eine Woche ge-
schlossen. 
Alle unsere Angebote sind dabei wie immer 
für euch kostenfrei! Seid dabei, wir freuen 
uns auf euch! 

Euer Café Lücke, Löbaus offener Kinder- und 
Jugendtreff

GUTE WÜNSCHE ZU WEIHNACHTEN
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Ad-
ventszeit.
Mögen Sie ausreichend Zeit dafür fin-
den, um sich gut auf Weihnachten einzu-
stimmen. Gern dürfen Sie nach Herzens-
lust bunte Weihnachtsplätzchen backen, 
süße Bratäpfel herstellen  und kleine Weih-
nachtsüberraschungen für Ihnen naheste-
hende & liebgewonnene Menschen bas-
teln. 
Ich wünsche Ihnen sorgenfreie Weihnach-
ten, besinnliche Festtage und viel Zeit für 
Gemütlichkeit bei Kerzenschein. 
Auch im kommenden Jahr werde ich wie-
der für Sie im Familienbüro „Satellit“ da 
sein.

Herzlichst, Carina Schindler-Meusel

INTEGRIERTE BERATUNGSANGEBOTE IM 
DEZEMBER 2022
Die Ergänzende Unabhängige Teilhabe-
beratung, kurz EUTB®, vor allem für Men-
schen mit und ohne Behinderungen sowie 
für chronisch erkrankte Menschen findet 
am Mittwoch, den 7. Dezember 2022 von 
9.00 bis 12.00 Uhr im Familienbüro statt.
Beratungstermine mit Ansprechpartnerin 
Elke Träger können Sie gern über das Fami-
lienbüro „Satellit“ telefonisch unter (03585) 
4521905 oder via E-Mail an satellit@awo-
oberlausitz.de vereinbaren.
Die nächste kostenlose Rechtsberatung 
ist am Donnerstag, den 8. Dezember 2022 
geplant. In der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr 
steht Ihnen der Zittauer Rechtsanwalt Tors-
ten Wildner im SATELLIT für Ihre individu-
ellen Fragen im Rahmen einer kostenlosen 
Erstberatung zur Verfügung.
Rechtsanwalt Torsten Wildner berät seine 
Mandanten u.a. im Familienrecht, Erbrecht, 
Sozialrecht, Mietrecht und im allgemeinen 
Zivilrecht.Arbeiterwohlfahrt KV Oberlausitz e.V.  

Familienbüro „Satellit“ 
Sporgasse 1 in 02708 Löbau
(03585) 4521905 oder
satellit@awo-oberlausitz.de
www.awo-oberlausitz.de

Aufgrund der großen Nachfrage bedarf 
es unbedingt der telefonischen Voranmel-
dung bei Sozialarbeiterin Carina Schind-
ler-Meusel.!

Europa fördert Löbau – Nachhaltige soziale Stadtentwicklung
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Weihnachten im Klang 
der Abendglocken
mit Ronny Weiland

Ronny Weiland hat es geschafft, sich in die 
Herzen der Menschen zu singen. Inzwi-
schen füllt er die Kirchen und Häuser mü-
helos und es reisen inzwischen Konzertbe-
sucher viele Kilometer, um den Sänger mit 
der außergewöhnlichen Bassstimme erle-
ben zu dürfen.

Es heißt, wer Ihn einmal erlebt hat, wird ihn 
nicht wieder vergessen. Und er gehört zu 
einem der wenigen Künstlern, die es schaf-
fen, mit den ersten gesungenen Tönen 
Gänsehaut bei den Zuhörern zu erzeugen 
und Beifallstürme nach dem ersten Kon-
zerttitel bekommt.

Weihnachten im Klang der Abendglocken 
heißt sein Weihnachtsprogramm. Der 
Name verrät es. In zwei Teilen nimmt Wei-
land sie mit auf eine Reise durch Russland 
und stimmt sie im 2. Teil feierlich auf die 
Weihnachtszeit ein. So wird an die Macht 
der Liebe gebetet, der kleine Trommler zu 
erleben sein und es Wiegenlieder und Ma-
rienlieder zu hören geben.

Und wenn dann noch der einsame Soldat 
am Wolgastrand zum Himmel fleht und zu 
Tränen rührt und die Menschen mit einem 
Gefühl voller Seligkeit nach Hause gehen, 
dann ist das Weihnachten im Klang der 
Abendglocken.

Wann?  16. Dezember 2022, 16:00 Uhr

Wo?   Johanniskirche Löbau

        

Vorverkauf:  

Löbau-Information (03585 450-140),  
www.reservix.de + alle bekannten  
VVK-Stellen
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Digital-Kompass – Fit mit Smartphone, Tablet und Co.

Kostenfreie Sprechstunden an den Standorten der 
vhs Dreiländereck
Die Volkshochschule Dreiländereck war in 
diesem Jahr Teil des Projektes „Gemeinsam 
Digital“ der TU Dresden. Zusammen bilde-
ten wir im Landkreis Görlitz 22 zukünfti-
ge „Technikbotschafter“ aus. Diese stehen 
nun in den Startlöchern, um als ehrenamt-
liche Multiplikatoren ihr erworbenes Wis-
sen im Landkreis weiterzugeben.Vier von 
Ihnen werden an Standorten der Volks-
hochschule Dreiländereck im Rahmen des 
Projektes „Digital-Kompass“ tätig und bie-
ten hier ab Oktober kostenfreie Beratungs-
stunden zu Endgeräten wie Smartphones 
und Tablets und Themen rund um Apps 
und das Internet.
An folgenden Standorten können Sie an ei-
ner kostenfreien „Digital-Kompass-Sprech-
stunde“ teilnehmen:

Volkshochschule Dreiländereck –  
Geschäftsstelle Löbau
Adresse: Poststraße 8, 02708 Löbau,   
Raum „K1“
Start: Montag, 24.10.2022, 14:00 – 16:00 Uhr, 
14-tägig (außer 21.11.2022)
Kursnummer: 22HA5101LG

Volkshochschule Dreiländereck –  
Geschäftsstelle Löbau – exklusiv für 
Ukrainer*innen
Adresse: Poststraße 8, 02708 Löbau,   
Raum „K1“
Start: jeden Dienstag 09:00 bis 11:00 Uhr
Kursnummer: 22HA5101LG

Elisenstr. 1 · 02708 Löbau · Tel. (0 35 85) 86 18 30 · www.hotel-stadt-loebau.de

„Frieden ist nichts, was Du Dir wünschst; 
Es ist das was Du tust, das was Du bist 

und das was Du verschenkst.“
(John Lennon)

 In diesem Sinne wünscht das gesamte Team 
eine friedliche und besinnliche Adventszeit 

und Frohe Weihnachten.Ta
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Ehrenamtsplattform für den Landkreis Görlitz
„Freude am Helfen, gemeinsam Gutes tun, 
sinnstiftender Ausgleich zum Alltag, Erhalt 
von Traditionen: es gibt viele Gründe, aus 
denen sich Menschen freiwillig im Ehren-
amt engagieren. In Sachsen tun dies über 
eine Million. Gleichzeitig sind Vereine im-
mer wieder auf der Suche nach ehrenamt-
lichen Mitstreiter*innen. Wir möchten mit 
ehrensache.jetzt dazu beitragen, dass Inte-
ressierte und gemeinnützige Einrichtungen 
zusammenfinden.“ sagt Annekatrin Jahn, 
Projektleiterin der digitalen Ehrenamts-
plattform für Sachsen.
Auf www.ehrensache.jetzt gibt es die Mög-
lichkeit, online ein Ehrenamt zu finden, das 
zu den individuellen Interessen und zeitli-
chen Möglichkeiten passt. Das kostenfreie 
Angebot ist für alle sächsischen Landkrei-
se und die Stadt Dresden nutzbar. Im Land-
kreis Görlitz sind auf www.lkgörlitz.ehren-
sache.jetzt zahlreiche Vereine mit einem 
Inserat dabei. Steffen Gärtner vom Zittau-
er Geschichts- und Museumsverein e.V., 
der schon Freiwillige fand, berichtet: „Un-

ser Verein konnte bereits zwei Ehrenamt-
liche finden, die sich nun wöchentlich bei 
der Neuordnung unseres Archivs engagie-
ren und sich in unsere Projekte zur Erfor-
schung der Geschichte der Stadt Zittau und 
ihres Umlandes aktiv einbringen“.
Freiwillige finden: alle gemeinnützigen Or-
ganisationen, Vereine und Initiativen kön-
nen ihre Einsatzstellen eintragen, entweder 
als dauerhafte Tätigkeit oder für die einma-
lige Unterstützung, zum Beispiel bei einer 
Tagesaktion oder Veranstaltung. Das Erstel-
len eines Inserates dauert nur wenige Mi-
nuten. Die Anmeldung über einen Account 
ist nicht nötig. Jedes Inserat wird durch das 
ehrensache.jetzt-Team inhaltlich und re-
daktionell geprüft und freigeschaltet. Das 
Inserat kann zusätzlich als PDF herunterge-
laden und ausgedruckt werden, um es zum 
Beispiel als Plakat oder Flyer zu verwenden. 
Ehrenamt finden: Naturschutz, Handwerk 
oder aktiv sein mit Kindern? Aus über 20 
Handlungsfeldern kann auf der Plattform 
das Passende ausgewählt werden. Einfach 

mal stöbern und die vielfältigen Möglich-
keiten entdecken oder konkret suchen mit 
Filtern für Ort, Interesse und Zeitbudget 
– beides ist möglich, um das persönliche 
Wunschehrenamt zu finden. Anschließend 
kann direkt mit der Einsatzstelle Kontakt 
aufgenommen werden.
Die Ehrenamtsplattform wurde von der 
Bürgerstiftung Dresden entwickelt. Das 
Sächsische Ministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat die 
Idee aufgegriffen, fördert die Einführung 
in allen sächsischen Landkreisen und setzt 
damit Maßnahmen aus dem Koalitionsver-
trag um.

Für weitere Informationen steht die Ko-
ordinatorin Henriette Stapf als Ansprech-
partnerin telefonisch unter 0151 54881936 
oder per Mail an stapf@buergerstiftung-
dresden.de gern zur Verfügung.

Citymanagerin
„Die Zeit vergeht nicht schneller als frü-
her, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei“ 
 George Orwell 
Genauso „eilig“ sind wir schon wieder am 
Jahresende angekommen. In meinen ers-
ten 6 Monaten als Citymanagerin konnte 
ich bereits eine Vielzahl informations- und 
ideenreicher Gespräche führen, viele Ak-
teure und Händler kennenlernen, mir ein 
Netzwerk schaffen, welches Grundstein 
meiner Arbeit ist. 
Derzeit ist meine Vorstellungsrunde in vol-
lem Gange – der Fragenbogen für den Ein-
zelhandel umfangreich erstellt und bereits 
an die ersten Händler mit reger Beteiligung 
ausgehändigt und zum Teil schon beant-
wortet worden. In diesem Sinne schon ein-
mal Danke für viele offene Ohren und die 

Hilfe! Wer Interesse an den inhaltlichen 
Schwerpunkten dieses Fragebogens hat, 
kann sich gern direkt an mich wenden:  
E-Mail: citymanagement-loebau@steg.de
Zudem unterstütze ich aktuell die Werbe-
gemeinschaft Löbau bei der Durchführung 
des Wichteltags. Genauere Inhalte finden 
Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. 
Schwerpunktmäßig soll sich mein neu-
es Jahr 2023 mit folgenden Schlagworten 
befassen: 
• Leerstandermittlung
• Kulturkalender 
• Stadtgutschein 
• Marktschreier 
• Frühjahresputz 
• Ladenkonzerte 
• Städtepartnerschaft 

Gusseiserner lockt  
Besucher an
Rund 1.200 Besucherinnen und Besucher 
haben den „Altweibersommer“ am Refor-
mations-Wochenende genutzt, um den Lö-
bauer Berg zu besuchen und die Aussicht 
von unserem gusseisernen König-Friedrich-
August-Turm zu genießen. Verglichen mit 
einem „normalen“ Wochenende hat sich 
die Besucherzahl rund um den Reformati-
onstag damit vervierfacht.
Danke für Ihren Besuch auf dem Gusseiser-
nen!

• 6-Städte-Bund 
• natürlich Netzwerken…u.v.m. 

Ich werde berichten!  
Auf diesem Weg wünsche ich allen eine fro-
he und besinnliche Vorweihnachtszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen 
wundervollen Start in das neue Jahr.

Sarah Weiß,  
Citymanagerin 

Projektpartnerin im Auftrag der großen 
Kreisstadt Löbau
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08.12. bis
11.12.2022
08.12. bis
11.12.2022

im Zentrum 

der historischen Altstadt

Kellerführung in der Historischen 
Altstadt zur Weihnachtszeit

Donnerstag 08.12.2022 16:30 und 18:00 Uhr
Freitag  09.12.2022 16:30 und 18:00 Uhr
Samstag  10.12.2022 15:30 und 17:00 Uhr
Sonntag  11.12.2022 15:30 und 17:00 Uhr

Treffpunkt:  Tourist-Information Löbau (Nicolaistraße) Kartenverkauf am 
Tag der Kellerführung in der Tourist-Information.

Die Geschäfte der Stadt Löbau

laden zum Einkaufen ein.
Samstag 10.12.2022 09:00 bis 19:00 Uhr
Sonntag 11.12.2022 13:00 bis 18:00 Uhr 

im Zentrum 

der historischen Altstadt

Donnerstag, 08.12.2022 (14:00 bis 19:00 Uhr) 

14:00 Uhr Weihnachtliches Konventblasen vom  
  Rathausbalkon
14:15 Uhr Begrüßung zum Löbauer Weihnachtsmarkt 
  mit den Kindern des Kinderhauses 
  „Am Löbauer Berg“ und der 
  Grundschule „Am Löbauer Berg“
15:00 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit  
  Anschnitt des Riesenstollens durch den 
  Oberbürgermeister 
  Der Weihnachtsmann und sein Engel öffnen 
  das Türchen am Adventskalender
16:30 Uhr „Fröhliche Weihnacht überall“–  
  Kinderprogramm der Kittlitzer Hortkinder
18:00 Uhr Weihnachtslieder mit dem Chor der Stadt  
  Löbau unter Leitung von Frau Sylvia Schulze

Freitag, 09.12.2022 (13:00 bis 21:00 Uhr) 

13:00 Uhr Weihnachtliches Konventblasen vom  
  Rathausbalkon
15:30 Uhr Der Weihnachtsmann und sein Engel 
  öffnen das Türchen am Adventskalender
16.30 Uhr Weihnachtliches Saxophonkonzert der  
  Schüler von David Brand
17:30 Uhr Andrea Berg Double Show mit Angela  
  Prescher
18:30 Uhr Oberlausitzer Akkordeonorchester der  
  Musikschule Fröhlich unter Leitung von 
  Frau Kordula Schmidt

Samstag, 10.12.2022 (13:00 bis 22:00 Uhr)

13:00 Uhr Weihnachtliches Konventblasen vom
  Rathausbalkon
14:00 Uhr Weihnachtliche Klänge von Anne Großhäuser 
  unter Begleitung von Pianist Mikolaj Suchanek
15:30 Uhr Der Weihnachtsmann und sein Engel öffnen 
  das Türchen am Adventskalender
16:30 Uhr „Der Weihnachtswunschbaum“ -   
  Kinderprogramm der AG „Minimusical“ 
  der Grundschule Kleindehsa 
18:00 Uhr Rocking Christmas mit dem Duo ReVIVAL

Sonntag, 11.12.2022 (13:00 bis 19:00 Uhr)

13:00 Uhr Weihnachtliches Konventblasen vom 
  Rathausbalkon
14:00 Uhr Krippenspiel der evangelischen Jugend
  unter Leitung von Susanne Hämmerlein
15:00 Uhr Der Weihnachtsmann und sein Engel öffnen 
  das Türchen am Adventskalender
16:00 Uhr „Schnuffels Suche nach der Vorfreude“ – 
  Theaterstück des Schauspiel-Quartetts  
  „Mimen-Fundus-NEO“ im Stadthaus 
16:30 Uhr „Björn Martins – X-Mas-Special“
18:00 Uhr Weihnachtssingen mit Collegium canorum 
  Lobaviense unter Leitung von   
  Kirchenmusikdirektor Christian Kühne


